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Frohe Weihnachten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, auch im Namen der 
Ortsteilbürgermeisterinnen und Ortsteilbürgermeister sowie 
des Gemeinderates, eine friedvolle Weihnacht, ein glückliches 

und vor allem ein gesundes Jahr 2022.

Ihre Bürgermeisterin
Sylvia Hartung

kHkH
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Rufnummern und Öffnungszeiten

Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen
Tel.:  ..................................................................... 036922-245-0
Fax:  .................................................................. 036922-245-500
E-Mail: info@gerstungen.de
Internet: www.gerstungen.de

www.facebook.com/Gerstungen

Bürgerservicebüro Gerstungen

Markt 13
Montag ..................................  geschlossen oder nach Vereinbarung
Dienstag  .....................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Mittwoch  ...............................  geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00
Freitag  .................................................................  09.00 - 12.00

Bürgerbüro  ..................................................... 036922-245-210
Einwohnermeldeamt ........................................ 036922-245-212
Ordnungsamt  .................................................. 036922-245-221
Friedhofsverwaltung  ....................................... 036922-245-812
(nur dienstags 09.00 - 12.00 Uhr!)

Bürgerservicestelle Marksuhl

Bahnhofstraße 1
Montag .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Dienstag  ................................  geschlossen oder nach Vereinbarung
Mittwoch  ...............................  geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Freitag  ..................................  geschlossen oder nach Vereinbarung

Einwohnermeldeamt ........................................ 036922-245-213
Friedhofsverwaltung  ....................................... 036922-245-812
(nur donnerstags 14.00 - 18.00!)

Rathaus Gerstungen

Wilhelmstraße 53
Montag .................................................................... geschlossen
Dienstag  ...............................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................................................. geschlossen
Donnerstag  ...........................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ...........................................................  09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit der Bürgermeisterin Sylvia Hartung
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter:  . 036922-245-101

Standesamt  .................................................... 036922-245-241
Liegenschaftsverwaltung  ................................. 036922-245-421
Wohnungsverwaltung  ...................................... 036922-245-602
Bauverwaltung  ............................................... 036922-245-401
(Standort Wilhelmstraße 45)

Ortsteilbürgermeister Marksuhl – Heiko Ißleib
jeden letzten Montag im Monat ............................16.00 – 18.00 Uhr
im Schloss Marksuhl
telefonisch erreichbar unter ...................................... 0173-9734112

Ortsteilbürgermeister Lauchröden - Uwe Müller
jeden 1. Montag im Monat  .................................. 17.30 - 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus

Ortsteilbürgermeisterin Oberellen - Caterina Körner
jeden 1. Mittwoch im Monat  ..............................  17.30 - 18.30 Uhr
Friedensteinstraße 44

Ortsteilbürgermeisterin Unterellen - Annemarie Rimbach
jeden 1. Donnerstag im Monat  ............................ 17.00 - 18.00 Uhr
Pfarrgasse 35

Ortsteilbürgermeisterin Neustädt - Veronika Führer
jeden 2. Mittwoch im Monat  ............................... 17.00 - 18.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Sallmannshausen - Jens Schwedes
donnerstags  ..................................................... 15.00 - 17.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Eckardtshausen - Dieter Scheuch
jeden 1. Dienstag im Monat  ................................ 18.00 - 19.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Wolfsburg-Unkeroda - Holger Fuß
jeden 1. Mittwoch im Monat in einer geraden Woche
im Dorfgemeinschaftshaus  .................................. 17.00 - 18.00 Uhr
in dringenden Fällen ................................................ 0173-8920880

Ortsteilbürgermeister in Förtha - Frank Michalowski
telefonisch erreichbar unter  ....................................  0163-2027887

Ortsteilbürgermeister von Burkhardtroda - Uwe Rodeck
telefonisch erreichbar unter  ..................................... 036925-90700

Sprechzeiten Eigenbetrieb Gemeindewerke Gerstungen
Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen
Tel. .................................................................... 036922-245-711
Dienstag  ................................ 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ............................ 09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................ 09.00 - 12.00 Uhr

Wasser/Abwasser - Bereich Gemeinde Gerstungen
Herr Biehl  ............................................................  0175-1849264
Herr Trümper  ........................................................  0170-7816570
Herr Golle  ..........................................................  0151/61368143
Herr Ziehn Büro:  ...................................... 036922/245703

Mobil:  ......................................  0160/5320608

Wasser/Abwasser - Bereich ehem. Gemeinde Marksuhl
und ehem. Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda
Herr Kallenbach Büro:  ......................................  036922-245702

Mobil:  .....................................  0151-16048960

Bereitschaft für Wasser/Abwasser
(nach Dienstende in Notfällen)  .............................036922/245-701

Gerstunger Wohnungsbau GmbH
Wilhlemstraße 53, 99834 Gerstungen
Tel. 036922-245-602
E-Mail: wohnung@gerstungen.de
Dienstag  .................................. 09.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ...............................09.00 - 12.00 u. 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................ 09.00 - 12.00 Uhr
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Wichtige Rufnummern und Öffnungszeiten
Polizei Notruf  ...............................................................110
Polizei-Sprechstunde im Bürgerbüro Gerstungen, Markt 13
KOBB  .............................................................036922 41103
Dienstag  ....................................................16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ................................................10.00 - 12.00 Uhr

Feuerwehr Notruf  .........................................................112
Ortsbrandmeister T. Rommert  ...........................0151-25202438
Wehrführer Gerstungen R. Rychlick  ................... 0176-14444332
Wehrführer Untersuhl St. Rudloff  ......................  036922-37961
Wehrführer Neustädt G. Taubert  ........................  036922-29068
Wehrführer Lauchröden M. Bartossek  ................... 01742717390
Wehrführer Oberellen St. Poppe  ........................  0172-2864556
Wehrführer Marksuhl A. Schulz  ........................ 0176-54570539
Wehrführer Förtha T. Rommert  ......................... 0151-25202438
Wehrführer W.-Unkeroda D. Rauscher  ................ 0152-28412026
Wehrführer Unterellen S. Kümpfel  .....................  0160-2297496

Erdgasversorgung für Lauchröden, Gerstungen, Untersuhl, 
Marksuhl, Meileshof und Burkhardtroda
EAM Netz GmbH
Dienstleistungen durch Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Gas Tag und Nacht gebührenfrei  ...........  0800 
6861177

Erdgasversorgung für Unterellen, Oberellen, Förtha, Wolfs-
burg-Unkeroda und Eckardtshausen
OHRA-Energie GmbH
Entstörungsdienst Tag und Nacht  ........................... 03622 6216

TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice  ..............................................03641-817-1111

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
Strörungsdienst Strom  ...........................0800-686-1166 (24 h)

Bereitschaftstelefon (nach Dienstende für Notfälle der Wasser-
versorgung/Abwasserbehandlung)  ................ 036922-245-701

Bereitschaftsdienste

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit erreichbar über die: .....................................116 117
Bei lebensbedrohlichen Zuständen: .......................................112

Wilhelmstraße 76 („Spitze“)

HNO Praxis

Frau Dr. med. Galina Vogt
Facharzt für HNO-Heilkunde
Tel.  ....................................................................036922-428376

Praxis für Gynäkologie

Frau Dr. med. Dana Kaufmann-Frietsch
Fachärztin für Frauenheilkunde
Tel.  ....................................................................036922-428371

Praxis für Hauterkrankungen/Allergien

Frau Iljana von Buttler
Fachärztin für Hauterkrankungen/Allergien
Tel. .....................................................................036922-428375

Marcus Barth, FA für Allgemeinmedizin  
und manuelle Medizin / Chirotherapie
Wilhelmstraße 76, Gerstungen,
Tel.  ....................................................................036922-439139

(Bauhof, Grünflächen etc.)
Tel. Büro Grün & Service ......................................036922-245-821
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Gerstungen  ..... 036922-245-897
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Eltetal  ............ 036922-245-898
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Marksuhl/WUK  ..036922-245-899
Sprechzeiten der Friedhofs- u. Grünflächenverwaltung 036922-245-812
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr (im Bürgerbüro Gerstungen)
Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr (in Marksuhl)

Bibliothek Gerstungen  ...................................... 036922-245-251
E-Mail: bliothek@gerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag  ............................ 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ..................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  .............................. 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek Marksuhl  ...........................................036922-245-252
E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag ...........................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .....................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen  ................................ 036922-31433
Sophienstraße 4
E-Mail: museum@gerstungen.de
Dienstag - Sonntag  .......................................... 14.00 - 17.00 Uhr
Besichtigungen und Führungen sind außerhalb der Öffnungszeiten 
nach Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg
Das Burgmuseum in der Kemenate mit Aussichtsplattform wird ehren-
amtlich betrieben:
April bis September: sonntags 11.00 - 17.00 Uhr
(bei Verfügbarkeit Aufsichtspersonal)
Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten ein zum Verweilen und Erkunden.
Zusätzliche Führungen können individuell mit der Schlossverwaltung 
vereinbart werden: 0176 / 56 95 83 52.
E-Mail: info@brandenburg.de
www.die-brandenburg.de
Das Burgmuseum in der Kemenate kann momentan coronabedingt lei-
der nicht geöffnet werden.
Die Schlossverwaltung ist erreichbar unter der 0176-56958352.
E-Mail: info@die-brandenburg.de
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Mittwoch, 22. Dezember 2021 Brücken-Apotheke, Heringen
Donnerstag, 23. Dezember 2021 Schwan-Apotheke, Berka
Freitag, 24. Dezember 2021 Glückauf-Apotheke, Heringen
Samstag, 25. Dezember 2021 Hessen-Apotheke, Obersuhl
Sonntag, 26. Dezember 2021 Hessen-Apotheke, Obersuhl
Montag, 27. Dezember 2021 Storchen-Apotheke, Gerstungen
Dienstag, 28. Dezember 2021 Brücken-Apotheke, Heringen
Mittwoch, 29. Dezember 2021 Schwan-Apotheke, Berka
Donnerstag, 30. Dezember 2021 Glückauf-Apotheke, Heringen
Freitag, 31. Dezember 2021 Apotheke im Riete, Marksuhl

Tierärztliche Versorgung
Tierarztpraxis Jan Börner
Am Bach 86 A, Untersuhl  .................... Tel. 036922-20509 o. 31700
www.tierarztpraxisboerner.de

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, 5. Januar 2022 (12 Uhr)

Nächste Erscheinung

Freitag, 14. Januar 2022

Redaktion Amtsblatt, Tel. 036922/245-202
E-Mail: wz@gerstungen.de

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung für die Benutzung der öffentlichen  
Entwässerungseinrichtung

der Gemeinde Gerstungen (Entwässerungssatzung – EWS -) 
vom 01.12.2021

Auf der Grundlage der §§ 19 und 20 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 
115) erlässt die Gemeinde Gerstungen mit Beschluss Nr.: GR-36/2021 
des Gemeinderates vom 07.10.2021 die nachfolgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

1. Die Gemeinde Gerstungen betreibt zur Abwasserbeseitigung eine 
öffentliche Einrichtung

2. Die Entwässerungseinrichtung umfasst die leitungsgebundene 
Entwässerungsanlage, innerörtliche Grabensysteme die der Ablei-
tung von Niederschlags- und Oberflächenwasser dienen und in 
eine leitungsgebundene Entwässerungsanlage münden sowie die 
Fäkalschlammentsorgung. Art und Umfang der Entwässerungsein-
richtung bestimmt die Gemeinde.

3. Zur Entwässerungsanlage der Gemeinde gehören auch die Grundstücks-
anschlüsse, soweit sie sich im öffentlichen Straßenkörper befinden.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

1. Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind abgegrenzte Teile der Erd-
oberfläche, die im Bestandsverzeichnis eines Grundbuchblattes unter 
einer besonderen Nummer eingetragen sind (Buchgrundstücke). Meh-
rere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts stellen ein Grundstück im Sinne dieser Satzung dar, wenn 
sie wegen verbindlicher planerischer Feststellung oder tatsächlicher 
Geländeverhältnisse nur in dieser Form baulich oder gewerblich nutz-
bar sind, diese Grundstücke oder Grundstücksteile aneinander an-
grenzen und die Eigentumsverhältnisse insoweit identisch sind.

Frau Kathrin Lohse, FÄ für Innere Medizin
Markt 11, Gerstungen
Tel.  ....................................................................036922-133939

Dipl.-Med. Sander, FÄ für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 32, Marksuhl
Tel.  ......................................................................036925-60496

Dr. med. Klaus Büchner, FA für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 14, Marksuhl
Mobil:  ................................................................. 0171/2160937
Tel. .....................................................................  036925/60327

Die Praxis von Herrn Dr. Büchner in Marksuhl ist in der Zeit 
vom 28.12.2021 bis 07.01.2022 wegen Urlaub geschlossen.

Dr. med. Stefan Katzmann, Dr. med.  
Ute Katzmann - Fachärzte für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 24, Wolfsburg-Unkeroda
Tel. .....................................................................  036925/61488

Die Praxis Dr. Katzmann ist während der Zeit vom  
27. - 31. Dezember wegen Urlaub geschlossen.

Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
Zentrales Notdiensttelefon ............................................116 117

Dr. med. dent. Birgit Baldofski
Großgasse 25, Oberellen,  .................................. Tel. 036925-61316
Dr. med. dent. Wolfgang Baldofski
Wilhelmstraße 78, Gerstungen  ............................Tel. 036922-20217
Dr. med. dent. Michael Haas
Schillerstr. 1, Gerstungen  ..................................Tel. 036922-20208
Zahnarztpraxis Michael Höch
Berkaer Straße 5, 99837 Berka/W.,
OT Herda .........................................................Tel. 036922-20885
Zahnarztpraxis Annette Schößler und Heidi Kaiser
Schwanengasse 1, Berka/Werra  ...........................Tel. 036922-20344
Zahnarztpraxis Dr. Daniela Bode
Mühlwiese 2, Förtha ..........................................Tel. 036925-90885
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Johannes Neubauer
Bahnhofstr. 32, Marksuhl ....................................Tel. 036925-60292

Bundesweiter Apotheken-Notdienst
Informationen zu diensthabenden Apotheken erhalten Sie unter der 
kostenlosen Rufnummer:

0800-0022833.

Bereitschaftsdienste der Apotheken

Storchen-Apotheke Gerstungen Tel.: 036922-2670
Apotheke im Riete Marksuhl Tel.: 036925-60490
Hessen-Apotheke Obersuhl Tel.: 06626-8011
Schwan-Apotheke Berka/Werra Tel.: 036922-2410
Glückauf-Apotheke Heringen Tel.: 06624-359
Brücken-Apotheke Heringen Tel.: 06624-92220
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr des genannten Tages und endet 
08.00 Uhr des folgenden Tages.

Bereitschaftsdienst

Freitag, 17. Dezember 2021 Schwan-Apotheke, Berka
Samstag, 18. Dezember 2021 Apotheke im Riete, Marksuhl
Sonntag, 19. Dezember 2021 Apotheke im Riete, Marksuhl
Montag, 20. Dezember 2021 Hessen-Apotheke, Obersuhl
Dienstag, 21. Dezember 2021 Storchen-Apotheke, Gerstungen
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§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

1. Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück, 
das durch einen Kanal erschlossen ist, nach Maßgabe dieser Satzung 
an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er 
ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in 
die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten. Welche Grundstü-
cke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde. 
Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bun-
des- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue 
Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden.

2. Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück das dort anfallende 
Abwasser nicht in eine Entwässerungsanlage mit Zentralkläranla-
ge eingeleitet werden kann, sind zum Anschluss und zur Benut-
zung der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung berechtigt.

3. Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
a. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres 

von der öffentlichen Entwässerungsanlage übernommen werden kann 
und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt;

b. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des 
unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist;

c. wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Sied-
lungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

4. Unbeschadet des Absatzes 3 besteht ein Benutzungsrecht nicht, 
soweit eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Nie-
derschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die Gemeinde kann 
hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung 
von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforder-
lich ist. Die Gemeinde kann bei entsprechender Erforderlichkeit im 
Einzelfall weiter bestimmen, dass der Anschluss nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen, insbesondere der Vorhaltung von geeigneten 
Rückhaltesystemen, zu erfolgen hat. Eine Ableitung von Oberflä-
chenwasser auf öffentliche Verkehrsflächen ist nicht zulässig.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

1. Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute 
und auch unbebaute Grundstücke, wenn dort Abwasser anfällt, an 
die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen (Anschluss-
zwang).
Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist. Ein Grundstück gilt als bebaut, 
wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser 
anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

2. Absatz 1 gilt für auf den Grundstücken auf befestigten Flächen 
anfallendes Niederschlagswasser bei Bestehen eines Anschluss-
rechts nach § 4 entsprechend, wenn eine Gefahr oder die Beein-
trächtigung von allgemeinen oder privaten Schutzgütern droht. 
Hiervon ist insbesondere dann auszugehen, wenn
a. ein Grundstück derart bebaut oder befestigt worden ist, dass 

das Niederschlagswasser nicht versickern oder ablaufen und 
eine Möglichkeit zur Versickerung nicht nachträglich ge-
schaffen werden kann,

b. Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verunreinigt wird, 
bevor es in den Boden gelangt,

c. Niederschlagswasser aufgrund der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit nicht oder nur zum Teil versickern kann,

d. dies aus Gründen des Gewässerschutzes oder für den ord-
nungsmäßigen Kanalnetzbetrieb (z. B. Einhaltung der für die 
Selbstreinigung erforderlichen Abflussmengen) erforderlich 
ist oder

e. Niederschlagswasser von befestigten Flächen auf öffentliche 
Verkehrsflächen abgeleitet wird.

§ 4 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.
3. Die zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung Be-

rechtigten (§ 4 Abs. 2) sind verpflichtet, für ihre Grundstücke die 
öffentliche Fäkalschlammentsorgungseinrichtung zu benutzen. 
Zufahrt und Grundstückskläranlage sind so in Stand zu halten, 
dass jederzeit ungehindert die Abfuhr erfolgen kann.

4. Von Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungsanla-
ge angeschlossen sind oder von denen der Fäkalschlamm ent-
sorgt wird, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser 
in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten und bei der 
Fäkalschlammentsorgung der Grundstückskläranlage zuzuführen 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der 
Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

2. Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte und Inhaber eines dinglichen 
Nutzungsrechtes im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Von mehreren 
dinglich am Grundstück Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. § 2 Abs. 3 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) bleibt unberührt.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung.
Abwasser
ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaf-
ten verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen abfließt. Die Bestimmungen dieser 
Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende Abwasser, einschließlich Jauche und Gülle, das dazu bestimmt 
ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden aufgebracht zu werden, nicht zum Aufbringen bestimmt ist 
insbesondere das menschliche Fäkalabwasser.
Fremdwasser
ist kein Abwasser. Als Fremdwasser werden unerwünschte Zuflüsse von 
Grund-, Drän-, Quellwasser, sowie Fehleinleitungen in Schmutz- und 
Regenwasserkanäle bezeichnet.
Kanäle
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanä-
le einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Regenrückhaltebecken, 
Pumpwerke, Regenüberläufe.
Schmutzwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser.
Mischwasserkanäle
sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt.
Regenwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlagswasser.
Zentralkläranlage
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwas-
sers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle)
sind die Leitungen im öffentlichen Bereich vom Kanal bzw. Vorfluter 
bis zur Grundstücksgrenze als Teil der öffentlichen Einrichtung (§ 1 
Absatz 3)
Grundstücksentwässerungsanlagen
sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem Sammeln, Behan-
deln und Ableiten des Abwassers dienen, einschließlich des Kontroll-
schachts bzw. der Grundstückskläranlage. Die Grundstücksgrenze gilt 
als Übergang zwischen den Einrichtungen eines Grundstücks und dem 
öffentlichen Kanalsystem.
Grundstückskläranlagen
sind Anlagen eines Grundstücks zur Behandlung von Abwasser. Gruben 
zur Sammlung des Abwassers sind den Grundstückskläranlagen gleich-
gestellt.
Fäkalschlamm
ist der Anteil des Abwassers, der in der Grundstückskläranlage zurück-
gehalten wird und im Rahmen der öffentlichen Entsorgung in Abwas-
seranlagen eingeleitet oder eingebracht wird.
Eigengewinnungsanlagen
Sind nach § 3 Wasserbenutzungssatzung (WBS) Wasserversorgungsan-
lagen, die nach § 9 Abs. 5 der (WBS) anzeigepflichtig sind und von 
denen Abwässer in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden
Öffentliche Verkehrsflächen
sind im Sinne von § 2 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) Stra-
ßen, Wege und Plätze die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
Grundstücksflächen
Flächeninhalte der Grundstücke laut § 2 Abs. 1 dieser Satzung
Dachgrundflächen
Summen der voll versiegelten Dacheindeckungen, Dachüberstände bis 
zu 30 cm sind zu vernachlässigen, so das hier nur die Gebäudegrund-
flächen anzunehmen sind
Befestigte/Entwässerte Flächen
Teile des Grundstückes, auf denen infolge künstlicher Einwirkungen 
Regenwasser nicht oder nur teilweise einsickern kann und von dort in 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird bzw. ohne 
leitungsmäßige Verbindung abfließt
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5. Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat 
sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.

6. Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dür-
fen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden.

7. Entsprechend vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen, die 
der Abwasserentsorgung dienen, nicht oder nicht mehr den jeweils 
geltenden Bestimmungen, so hat der Grundstückseigentümer sie 
entsprechend auf eigene Kosten anzupassen. Die Gemeinde kann 
die Änderung in einer angemessenen Frist verlangen.

Die Anpassung an den Stand der Technik ist durch den Grundstücks-

eigentümer für vorhandene Einleitungen, die in Abwasserkanäle der 

Gemeinde erfolgen, innerhalb von 5 Jahren vorzunehmen, wenn eine 

öffentliche Abwasserbehandlung für dessen Grundstück gemäß dem 

ABK nicht erfolgt und nicht vorgesehen ist. Die Frist beginnt mit der 

öffentlichen Bekanntmachung des ABK. Für diese Einleitungen ordnet 

die Gemeinde unverzüglich die fristgemäße Anpassung an.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

1. Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder ge-
ändert wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter 
Ausfertigung einzureichen.
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1 

: 1000,
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1 : 100, aus denen 

der Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 2 die 
Grundstückskläranlage und die befestigte Zufahrt für die Fä-
kalschlammentsorgung ersichtlich sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwäs-
serungsgegenstände im Maßstab 1 : 100, bezogen auf Nor-
malnull (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte und die 
höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind.

d) Wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich vom Haushaltsabwasser 
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über
· Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf 

dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll,

· Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, 
der Erzeugnisse,

· die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
· Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten be-

stimmten Abwassers,
· die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung 

des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, De-
kontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasser-
wirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Ab-
fluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen.
Die Pläne haben den bei der Gemeinde ausliegenden Planmus-
tern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und 
Planfertigern zu unterschreiben.

2. Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist 
das der Fall, so erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung 
und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden. Andernfalls setzt die Gemeinde dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut ein-
zureichen.

3. Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Gemein-
de begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

4. Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann die Gemeinde 
Ausnahmen zulassen.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

1. Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf 
Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeindewohls nicht zumutbar ist. Eine Be-
freiung von der Fäkalschlammentsorgung kann insbesondere für 
landwirtschaftliche Betriebe, unter Einhaltung der jeweils gülti-
gen Klärschlammverordnung erfolgen, wenn der dort anfallende 
Fäkalschlamm auf betriebseigenen Ackerflächen ordnungsgemäß 
aufgebracht werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter An-
gabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

2. Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

1. Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung be-
rechtigt oder verpflichtet, so kann die Gemeinde durch Vereinba-
rung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

2. Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitragssatzung, sowie der Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung entsprechend. Soweit es sachgerecht 
ist, kann die Sondervereinbarung auch abweichende Regelungen 
treffen.

§ 8
Grundstücksanschluss

1. Die Grundstücksanschlüsse werden, soweit sie nicht nach § 1 
Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, von den Grund-
stückseigentümern hergestellt, erneuert, geändert und unterhal-
ten; die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

2. Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen 
Kanal anzuschließen ist. Grundsätzlich erhält bei Entwässerung 
im Trennsystem jedes Grundstück einen Schmutzwasser- und ei-
nen Niederschlagswasseranschluss, oder bei Entwässerung im 
Mischsystem einen Mischwasseranschluss. Begründete Wünsche 
der Grundstückseigentümer werden dabei nach Möglichkeit be-
rücksichtigt. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des 
Grundstückseigentümers nachträglich geändert werden, sind die 
näheren Einzelheiten, insbesondere der Kostentragung, vorab in 
einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. Entsprechendes gilt für 
Mehrfachanschlüsse.

3. Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Ver-
legung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Maßeinrichtungen und dergleichen sowie von Sonder-
bauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern 
dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Besei-
tigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erfor-
derlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

1. Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer 
mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nach 
den anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, 
zu unterhalten und zu ändern ist.

2. Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grund-
stückskläranlage zu versehen, wenn das Abwasser keiner Zentral-
kläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem 
anzuschließenden Grundstück so zu erstellen, dass die Abfuhr des 
Fäkalschlamms durch Entsorgungsfahrzeuge möglich ist; sie ist 
Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage.

3. Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontroll-
schacht (Mischsystem) vorzusehen. Bei Trennsystem muss jede 
Leitung kontrollfähig sein. Die Gemeinde kann verlangen, dass 
anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu 
erstellen ist.

4. Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so kann die Ge-
meinde vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer 
Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 
ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwäs-
ser bei einer den Regeln der Technik entsprechenden Planung und 
Ausführung des Kanalsystems nicht möglich ist.
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§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

1. Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Betrieb zu set-
zen, sobald ein Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanla-
ge angeschlossen ist. Das Gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, 
sobald die Abwässer einer ausreichenden Zentralkläranlage zuge-
führt werden. Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtungen 
sind, wenn sie den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 nicht entspre-
chend, in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grund-
stück an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen ist.

2. Bei endgültiger Außerbetriebnahme von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen sind diese fachgerecht und nachweislich von der 
öffentlichen Anlage zu trennen und die Einleitstelle ist zu ver-
schließen. Diese Maßnahmen sind anzuzeigen und durch die Ge-
meinde zu überprüfen und abzunehmen.

§ 14
Entsorgung des Fäkalschlamms

1. Die Gemeinde oder der von ihr beauftragte Abfuhrunternehmer 
räumt die Grundstückskläranlage und führt den Fäkalschlamm 
nach den Bestimmungen der DIN 4261 und der Thüringer Klein-
kläranlagenverordnung in der jeweils gültigen Fassung ab. Den 
Vertretern der Gemeinde und ihren Beauftragten ist ungehinderter 
Zutritt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.

2. Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt, zu dem die 
Durchführung der Entsorgung beabsichtigt ist. Ein Anspruch des 
Benutzers besteht insoweit nicht.

3. Die in Aussicht genommenen Termine werden mindestens fünf 
Tage vorher mitgeteilt; sind sie allgemein festgelegt, so genügt 
die ortsübliche Bekanntmachung des Entsorgungsplanes.

4. Der Grundstückseigentümer kann bei Bedarf einen zusätzlichen 
Entsorgungstermin beantragen; die Gemeinde entscheidet über 
diesen Antrag unter Berücksichtigung der betrieblichen Erforder-
nisse der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung.

5. Der Inhalt der Grundstückskläranlagen geht mit der Abfuhr in das 
Eigentum der Gemeinde über. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, 
in diesen Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder 
suchen zu lassen. Werden darin Wertgegenstände gefunden, sind 
sie als Fundsache zu behandeln.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

1. In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht einge-
leitet oder eingebracht werden, die
· die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-

sundheit beeinträchtigen,
· die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlosse-

nen Grundstücke gefährden oder beschädigen,
· den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern 

oder beeinträchtigen,
· die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtneri-

sche Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhin-
dern oder

· sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-
wässer, auswirken.

2. Dieses Verbot gilt insbesondere für
(1) feuergefährliche Stoffe oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, 
Benzol, Öl,
(2) infektiöse Stoffe, Medikamente,
(3) radioaktive Stoffe,
(4) Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Ab-
wassers in der Zentralkläranlage oder des Gewässers führen, Lö-
semittel,
(5) Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, 
Gase oder Dämpfe verbreiten können,
(6) Fremdwasser,
(7) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, 
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, 
Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die 
erhärten,
(8) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, 
Abwässer aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut 
aus Schlächtereien, Molke,

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

1. Die Grundstückseigentümer haben der Gemeinde den Beginn des 
Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungs-
arbeiten oder des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzei-
gen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen 
Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist 
der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

2. Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Die 
Grundstücksentwässerungsanlage darf nur mit vorheriger Zustim-
mung der Gemeinde verdeckt werden. Andernfalls ist sie auf An-
ordnung der Gemeinde freizulegen.

3. Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen Ar-
beitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.

4. Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist 
durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung 
der Mängel ist der Gemeinde zur Nachprüfung anzuzeigen.

5. Die Gemeinde kann verlangen, dass die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb genommen 
werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig ge-
macht werden, dass seitens des vom Grundstückseigentümer be-
auftragten Unternehmens eine Bestätigung über die Dichtigkeit 
und Funktionsfähigkeit der Anlagen vorgelegt wird.

6. Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch die Gemeinde befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unter-
nehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der 
Anlage.

§ 12
Überwachung

1. Die Gemeinde ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen 
und Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Kontroll-/Messschächte, wenn die Ge-
meinde sie nicht selbst unterhält. Zu diesem Zweck ist den Be-
auftragten der Gemeinde, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewähren 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstücksei-
gentümer werden davon möglichst vorher verständigt; das gilt 
nicht für Probeentnahmen und Abwassermessungen.

2. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu un-
terhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen 
von zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer 
auf Bauzustand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfä-
higkeit, untersuchen und festgestellte Mängel beseitigen zu 
lassen. Über die durchgeführten Untersuchungen und über 
die Mängelbeseitigung ist der Gemeinde eine Bestätigung des 
damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Die Gemeinde 
kann darüber hinaus jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträch-
tigungen der öffentlichen Entwässerungsanlage und Gewässer-
verunreinigungen ausschließt.

3. Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht 
(§ 15) zugeführt, kann die Gemeinde den Einbau und den Be-
trieb von Überwachungseinrichtungen für Menge und Beschaf-
fenheit auf Kosten des Grundstückseigentümers verlangen.

4. Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden 
an den Grundstücksanschlüssen, Kontroll-/Messschächten, 
Grundstücksentwässerungs-anlagen, Überwachungseinrichtun-
gen und etwaigen Vorbehandlungsanlagen unverzüglich der 
Gemeinde anzuzeigen.

5. Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für 
die Benutzer der Grundstücke.
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2. Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei 
Bedarf entleert und gewartet werden. Die Gemeinde kann den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Entleerung und Wartung verlan-
gen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

1. Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig 
Abwasser eingeleitet wird oder wenn Art oder Menge des eingelei-
teten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter 
das Verbot des § 15 fallen.

2. Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch peri-
odisch, auf Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen las-
sen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 ein-
gebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben 
und die Messergebnisse vorgelegt werden.

3. Die Beauftragten der Gemeinde und die Bediensteten der für die 
Gewässeraufsicht zuständigen Behörden können die anzuschlie-
ßenden oder die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn 
dies zur Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich ist.

4. Schächte und Probenahmestellen sind freizuhalten.

§ 18
Haftung

1. Die Gemeinde haftet unbeschadet des Absatzes 2 nicht für Schä-
den, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch 
bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt ins-
besondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden.

2. Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus dem Benutzen der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ergeben, nur dann, wenn einer 
Person, derer sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

3. Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die ord-
nungsgemäße Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage 
einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

4. Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinba-
rung zuwiderhandelt, haftet der Gemeinde für alle ihr dadurch 
entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 
und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grund-
stücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses ver-
ursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentü-
mer herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten ist. 
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

1. Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwas-
ser über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung er-
forderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen oder anzuschlie-
ßen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 
Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtli-
chen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstü-
cke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

2. Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.

3. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu tra-
gen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung 
des Grundstücks dient.

4. Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind.

(9) Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehand-
lungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen und abfluss-
losen Gruben unbeschadet der Regelungen zur Beseitigung der 
Fäkalschlämme,
(10) Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer 
krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Cy-
anide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromaten, 
Phenole.
Ausgenommen sind
a. unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art 

und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltun-
gen üblicherweise anzutreffen sind;

b. Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungs-
anlage zurückgehalten werden können und deren Einleitung 
die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 
zugelassen hat.

(11) Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
· von dem zu erwarten ist, dass es nach der Behandlung in 

der Zentralkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach 
Wasserhaushaltsgesetz entsprechen wird,

· das wärmer als + 35 °C ist,
· das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
· das aufschwimmende Öle und Fette enthält oder
· das als Kühlwasser benutzt worden ist.

3. Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2, Nr. 10, Buchst. b) 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im 
Rahmen der Sondervereinbarung festgelegt.

4. Über Absatz 3 hinaus kann die Gemeinde in den Einleitungsbe-
dingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und 
Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen ab-
hängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, 
der Entwässerungsanlage oder zur Erfüllung der für den Betrieb 
der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, 
insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Gemeinde er-
teilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. Als Höchst-
werte für eingeleitete Stoffe gelten die in der jeweils neuesten 
Fassung des Arbeitsblattes DWA-M 115, genannten allgemeinen 
Richtwerte für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien bzw. die 
zutreffenden Anforderungen nach dem Stand der Technik aus den 
jeweiligen aktuellen Anhängen zur Rahmenabwasserverordnung.

5. Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 
4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die öf-
fentliche Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Art 
oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den 
Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Geset-
ze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, 
innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen 
notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

6. Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Absät-
ze 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, 
durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder 
den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende 
Wirkung verlieren. In diesem Fall hat er der Gemeinde eine Be-
schreibung nebst Plänen in doppelter Ausfertigung vorzulegen. 
Die Gemeinde kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderli-
chenfalls nach Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen 
Sachverständigen.

7. Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Ver-
pflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 
durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten.

8. Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage oder in die öffentliche Entwässerungsanlage gelan-
gen, ist die Gemeinde sofort zu verständigen.

§ 16
Abscheider

1. Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, 
Benzol, Öle oder Fette, mit abgeschwemmt werden können, sind 
in die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten 
und insoweit ausschließlich diese zu benutzen.
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§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge zur De-
ckung des Aufwandes für die Herstellung (Herstellungsbeiträge) / An-
schaffung (Anschaffungsbeiträge) der öffentlichen Entwässerungsein-
richtung.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare, gewerblich genutzte oder 
gewerblich nutzbare sowie für solche Grundstücke erhoben, auf denen 
Abwasser anfällt, wenn für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss 
an die Entwässerungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für 
Grundstücke erhoben, die an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind oder die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 
7 EWS an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden.

§ 3
Entstehen der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht im Falle
1. des § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungsein-

richtung angeschlossen werden kann,
2. des § 2 Satz 2, 1. Alternative sobald das Grundstück an die Ent-

wässerungseinrichtung angeschlossen ist
3. des § 2 Satz 2, 2. Alternative mit Abschluss der Sondervereinba-

rung.
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Treten die-
ser Satzung liegt, entsteht die Beitragspflicht erst mit In-Kraft-Treten 
dieser Satzung.

§ 3 a
Entstehung der Beitragspflicht in besonderen Fällen

Abweichend von § 3 Satz 1 entsteht die sachliche Beitragspflicht:
1. für unbebaute Grundstücke, sobald und soweit das Grundstück 

bebaut und tatsächlich angeschlossen wird,
2. für bebaute Grundstücke in Höhe der Differenz, die sich aus tat-

sächlicher und zulässiger Bebauung ergibt, erst, soweit und so-
bald die tatsächliche Bebauung erweitert wird,
a) Die tatsächliche Geschossfläche (Bebauung) ist nach den Au-

ßenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln.
b) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im 

Mittel mehr als 1,40 m über der natürlichen oder festgeleg-
ten Geländeoberkante hinausragen und die mit mindestens 
2/3 ihrer Grundfläche von der Oberkante Fußboden bis zur 
Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke oder bis 
zur Oberkante Dachhaut des darüber liegenden Daches eine 
Höhe von mindestens 2,00 m haben

c) Ist im Bebauungsplan statt einer Geschossflächenzahl eine 
Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich 
die tatsächliche Geschossfläche aus der Teilung der tatsäch-
lichen Baumasse durch 3,5.

3. für bebaute Grundstücke für den Teil des Grundstücks nicht, soweit 
und solange das Grundstück die durchschnittliche Grundstücksflä-
che im Verteilungsgebiet der Einrichtung des Aufgabenträgers um 
mehr als 30 v. H. (Grenzwert) übersteigt und nicht baulich oder 
baulich untergeordnet genutzt wird.
a. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 

Wohnbebauung mit 1- und 2-Familienhäusern beträgt 823 
m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 1.070 m².

b. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
Wohnbebauung mit Mehrfamilienhäusern (bis vier Wohnein-
heiten) beträgt 1.398 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert 
von 1.817 m².

c. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
Wohnbebauung mit Wohnblöcken (ab fünf Wohneinheiten) 
beträgt 2.557 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 
3.324 m².

d. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
Kleingewerbe und freiberuflicher Nutzung beträgt 1.145 m². 
Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 1.489 m².

e. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Gewerbegrund-
stücke (Gewerbe- und Industriegebiete, separate Gewer-
begrundstücke) beträgt 7.023 m². Hieraus ergibt sich ein 
Grenzwert von 9.130 m².

f. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
hauptgewerblichen landwirtschaftlichen Betrieben beträgt 
11.875 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 15.438 m².

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 19 Abs. 1 und 2 ThürKO kann nach dieser Bestimmung mit Geld-
bußen bis zu 5.000 € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) 

zuwiderhandelt,
2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 und 5 und § 17 

Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflich-
ten verletzt,

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstel-
lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt.

4. entgegen den Vorschriften des § 15 und § 16 Abwässer in die 
öffentliche Entwässerungsanlage einleitet.

5. entgegen den Vorschriften des § 9 Abs. 7 die Anpassung nicht 
oder nicht umfassend in der vorgeschriebenen Frist vornimmt.

§ 21
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

1. Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

2. Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, Duldungen oder Unterlassungen gelten die Vorschriften 
des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung.

§ 22
Datenschutz und Grundstücksdatenermittlung

1. Grundstückseigentümer, die aufgrund eines Anschluss- und Benut-
zungsrechtes bzw. aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs 
oder aufgrund einer Sondervereinbarung an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen oder anschließbar sind, werden über die von ihnen 
erhobenen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten im 
Rahmen einer Datenschutzerklärung nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung DSGVO erstmalig vollständig oder bei entsprechenden Ände-
rungen der Erhebung über die jeweilige Änderung informiert.

2. Die Erhebung von grundstücksbezogenen Daten im Rahmen der 
Luftbildauswertung ist für die Ermittlung von beitrags- und ge-
bührenrelevanten Sachverhalten im Format 20 x 20 cm je Pixel 
zulässig. Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen werden 
berücksichtigt. Die Gemeinde Gerstungen gibt den Grundstücks-
eigentümern im Rahmen der Informationspflicht nach Abs. 1 die 
zur Ermittlung der Art und des Ausmaßes der Inanspruchnahme 
festgestellten Flächengrößen zur Kenntnis.

§ 23
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Alle entgegenstehenden 
Regelungen treten zum selben Zeitpunkt außer Kraft.

Gerstungen, den 01.12.2021
gez. Sylvia Hartung   (Siegel)
Bürgermeisterin

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburgkreises an-
gezeigt. Mit Schreiben vom 22.10.2021, eingegangen am 22.10.2021, 
wurde die Bekannt-machung gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes ThürKAG zugelassen.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können 
gegenüber der Gemeinde Gerstungen geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung (BS-EWS)

der Gemeinde Gerstungen vom 02.12.2021

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b und 21a des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Septem-
ber 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. 
S. 396) und der Entwässerungssatzung vom 13.01.2010 erlässt die Ge-
meinde Gerstungen mit Beschluss Nr.: GR-38/2021 des Gemeinderates 
vom 07.10.2021 die nachfolgende Satzung:
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c. bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlosse-
nen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, 
höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. Bei einer 
Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuord-
nung erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück.

d. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung 
als Sportplatz, Friedhof oder Kleingarten im Sinne des Bun-
deskleingartengesetzes festgelegt ist, oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl 0,2 , höchstens jedoch die tatsächliche 
Grundstücksfläche. Die ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung erfolgt eine gleichmäßige Flächener-
gänzung auf dem Grundstück.

3. Geschossfläche
a. Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein Be-

bauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist dar-
in eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung 
BauNVO -) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche 
für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen 
Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl (GFZ). Ist im Bebauungsplan statt ei-
ner Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) 
festgesetzt, so ergibt sich die Geschossfläche aus der Ver-
vielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Bau-
massenzahl, geteilt durch 3,5. Werden die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld überschritten, so ist die genehmigte oder vorhandene 
Geschossfläche zugrunde zu legen. Ist im Einzelfall nur eine 
geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese maßgebend.

b. Die zulässige Geschossfläche ist nach der für vergleichbare 
Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten Nutzungsziffer zu 
ermitteln, wenn in einem aufgestellten Bebauungsplan das 
zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist oder kein 
Bebauungsplan vorhanden ist.

c. Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zu-
lässige Geschossfläche aus der durchschnittlichen Geschoss-
flächenzahl, die nach § 34 BauGB i.V.m. § 17 und § 20 
BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung 
ermittelt wird. Sollte die tatsächliche Geschossfläche im Ein-
zelfall höher sein, ist diese maßgebend.

4. Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebau-
ung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Das Gleiche gilt, wenn auf 
einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat.

5. Bei Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschoss-
fläche die Geschossfläche der genehmigten Bebauung. Weist das 
Grundstück keine genehmigte Bebauung auf oder überschreitet 
die vorhandene Bebauung die genehmigte Bebauung, ist die 
Geschossfläche der vorhandenen Bebauung maßgeblich. Die Ge-
schossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 
Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse und Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie Vollgeschosse im Sinne des 
Baurechts sind oder Räume enthalten, die auf die zulässige Ge-
schossfläche anzurechnen sind (§ 20 BauNVO). Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie herausragen.

§ 6
Beitragssatz

Der Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:
· je m² Grundstücksfläche 0,51 Euro
· je m² Geschossfläche 3,58 Euro

g. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
Öffentlichen Einrichtungen (inkl. Schlösser, Feuerwehr, Schu-
len, Sportanlagen u. ä.) beträgt

2.695 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 3.504 m².
h. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 

Kirchen beträgt 877 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert 
von 1.141 m².

i. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
Wochenend- u. Ferienhäusern und Campingplätzen beträgt 
643 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 836 m².

j. Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke mit 
sonstiger Bebauung, insbesondere mit Garagen und Schup-
pen beträgt 942 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 
1.225 m².

Ziffer 3 gilt nicht für tatsächlich bebaute Fläche.

§ 4
Beitragspflichtiger

1. Beitragspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Festsetzungsbescheides Eigentümer des Grundstücks, Erbbaube-
rechtigter oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne 
des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) ist.

2. Soweit der Beitragspflichtige der Eigentümer oder Erbbauberech-
tigte eines Grundstücks ist und dieser nicht im Grundbuch ein-
getragen ist oder sonst die Eigentums- oder Berechtigungslage 
ungeklärt ist, so ist derjenige beitragspflichtig, der im Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragspflicht der Besitzer des betroffenen 
Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder ent-
sprechend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe ver-
pflichtet.

3. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- 
und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentü-
mer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 5
Beitragsmaßstab

1. Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen 
Geschossfläche berechnet

2. Als Grundstücksfläche gilt:
a. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Flä-

che, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu 
legen ist,

b. bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Be-
bauungsplanes,
i. die gänzlich im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Bau-

gesetzbuch –BauGB–) liegen, die gesamte Fläche des 
Grundstückes

ii. die sich vom Innenbereich über die Grenzen des Bebau-
ungszusammenhanges hinaus in den Außenbereich er-
strecken

(1) soweit sie an eine Erschließungsanlage angrenzen, die 
Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze der Grundstücke 
mit der Erschließungsanlage und einer der ortsüblichen Be-
bauung entsprechenden Grundstückstiefe von 40 m (Tiefen-
begrenzung); Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei 
der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.
(2) soweit sie nicht an eine Erschließungsanlage angren-
zen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der Er-
schließungsanlage zugewandt ist und einer der ortsüblichen 
Bebauung entsprechenden Grundstückstiefe von 40 m (Tie-
fenbegrenzung).
Überschreitet die beitragsrechtlich relevante tatsächliche 
Nutzung die Abstände nach den Ziffern 1 und 2, so fällt die 
Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen 
Nutzung.
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3. Entsteht die Beitragspflicht ganz oder teilweise aufgrund von bis 
zum 31.12.2021 geltenden Privilegierungstatbeständen erst ab 
dem 01.01.2022, ist abweichend von den Absätzen 1 und 2 das ab 
dem 01.01.2022 geltende Satzungsrecht auf den gesamten Bei-
tragstatbestand anzuwenden und ein Beitrag nach dieser Satzung 
festzusetzen. Etwaige Zahlungen/Erstattungen sind anzurechnen.

4. Für Anträge auf Privilegierung gemäß § 21a Abs. 4 ThürKAG (Ent-
stehung der Beitragspflicht bis 31.12.2004) für bereits vollum-
fänglich festgesetzte und gezahlte Beiträge findet das bis zum 
31.12.2021 maßgebliche Recht Anwendung.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Alle entgegenstehenden 
Regelungen treten zum selben Zeitpunkt außer Kraft.

Gerstungen, den 02.12.2021
gez. Sylvia Hartung   (Siegel)
Bürgermeisterin

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburgkreises vorge-
legt. Mit Schreiben vom 22.11.2021, eingegangen am 01.12.2021, wur-
de sie gemäß § 2 Abs. 4a Nr. 2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) rechtsaufsichtlich genehmigt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können 
gegenüber der Gemeinde Gerstungen geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gebühren- und Kostenerstattungssatzung  
zur Entwässerungssatzung (GKS-EWS)

der Gemeinde Gerstungen vom 02.12.2021

Aufgrund der §§ 2, 10, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Septem-
ber 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. 
S. 396) und der Entwässerungssatzung vom 13.01.2010 erlässt die Ge-
meinde Gerstungen mit Beschluss Nr.: GR-42/2021 des Gemeinderates 
vom 07.10.2021 die nachfolgende Satzung:

§ 1
Abgabenerhebung

Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:
1. Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Ent-

wässerungseinrichtung (Grundgebühren für Schmutzwasser, Ein-
leitungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, 
sowie Beseitigungsgebühren).

2. Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der öf-
fentlichen Entwässerungseinrichtung sind.

3. Kosten bzw. Gebühren die auf Grund einer abgeschlossenen Son-
dervereinbarung entstehen.

4. Zusatzgebühren für Wasserzähler nach § 5 Abs. 5 und Abs. 7 
dieser Satzung.

§ 2a
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

1. Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-
rung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Un-
terhaltung des Teils des Grundstücksanschlusses im Sinne des § 1 
Abs. 3 EWS, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, 
sind der Gemeinde in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe 
zu erstatten.

2. Sollte auf Wunsch des Grundstückseigentümers ein Grundstück 
mehrere Anschlüsse erhalten, so sind die Kosten für die zusätzli-
chen Anschlüsse komplett und in voller Höhe zu erstatten.

3. Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist.

4. Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird drei Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
fällig. Soweit mit der Beitragsfestsetzung (Festsetzungsbescheid) nicht 
zugleich die Zahlungsaufforderung (Leistungsbescheid) erfolgt, wird der 
Beitrag drei Monate nach Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung fällig.

§ 8
Stundung

1. Der Beitrag für bebaute, gewerblich genutzte Grundstücke wird 
auf Antrag zinslos gestundet, soweit und solange der Eigentümer 
nachweist, dass
a. das Verhältnis der genutzten Grundstücksfläche zu der nicht 

genutzten Grundstücksfläche das Verhältnis 1:3 überschrei-
tet und

b. die nicht genutzten Grundstücksteile nicht zu wirtschaftlich 
zumutbaren Bedingungen veräußert werden können.

Die Stundung wird auf die Grundstücksfläche begrenzt, die über das in 
Satz 1 Nr. a genannte Verhältnis hinausgeht.
2. Der Beitrag wird auf Antrag solange zinslos gestundet, wie Grund-

stücke als Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes 
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden 
Fassung genutzt werden und der Beitragspflichtige nachweist, 
dass die darauf befindlichen Gebäude nicht zum dauerhaften Woh-
nen geeignet sind oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

3. Der Beitrag wird auf Antrag zinslos gestundet, soweit und solange 
Grundstücke als Friedhof genutzt werden.

4. Der Beitrag wird auf Antrag zinslos gestundet, soweit und solange 
Grundstücke mit Kirchen bebaut sind, die zur Religionsausübung 
genutzt werden, soweit diese nicht tatsächlich an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen sind.

5. Gemäß § 21 a Abs. 4 ThürKAG werden Beiträge, die bis zum 31. 
Dezember 2004 bereits entstanden sind, in den Fällen des § 7 
Abs. 7 ThürKAG gestundet. Bereits gezahlte Beiträge, werden auf 
Antrag an den Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder 
Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels 
233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) zum 1. Januar 2005 unverzinst zurückgezahlt und ge-
stundet. Die Stundung erfolgt bis zu dem Zeitpunkt, in dem die 
Beitragspflicht nach § 7 Abs. 7 ThürKAG entstehen würde.

§ 9
Ablösung, Vorauszahlung

1. Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Ge-
meinde und dem Beitragspflichtigen.

2. Vorauszahlungen können nach Maßgabe der rechtlichen Voraus-
setzungen erhoben werden. § 7 gilt entsprechend.

§ 10
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die für die Höhe 
der Schuld maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und 
über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. Die Melde-
pflicht nach § 7 Abs. 7 Satz 6 ThürKAG obliegt der Gemeinde.

§ 11
Übergangsregelung zur Beitragserhebung für die bis zum 

31.12.2021 bestehenden öffentlichen Einrichtungen
1. Für Grundstücke auf dem gesamten Gemeindegebiet der Gemeinde 

Gerstungen, für die bis zum 31.12.2021 in den zuvor bestehenden 
öffentlichen Einrichtungen die Beitragspflicht bereits entstanden 
war, aber noch nicht festgesetzt und fällig gestellt wurde, erfolgt 
die Ermittlung der Beitragshöhe und die Festsetzung/Fälligstel-
lung nach dieser Satzung (dem ab dem 01.01.2022 geltenden 
Beitragsrecht).

2. Für Grundstücke auf dem gesamten Gemeindegebiet der Gemeinde 
Gerstungen, für die bis zum 31.12.2021 in den zuvor bestehenden 
öffentlichen Einrichtungen die Beitragspflicht bereits entstanden 
war und mit Festsetzungsbescheid und/oder Leistungsbescheid 
erhoben wurde, tritt der bisher festgesetzte Beitrag anstelle des 
nunmehr nach dieser Satzung festzusetzenden Beitrags. Eine er-
neute Beitragserhebung auch unter Anrechnung des bereits fest-
gesetzten und gezahlten Beitrags erfolgt deshalb nicht.
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3. Werden gebührenpflichtige Wassermengen nicht als Schmutzwas-
ser den Abwasseranlagen zugeführt, obliegt der Nachweis dem 
Gebührenpflichtigen. Diese Mengen sind mittels geeichten Was-
serzählern nachzuweisen und bleiben bei der Bemessung der Ein-
leitgebühren unberücksichtigt.

4. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für 
jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 12 m³/Jahr als nach-
gewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehal-
tene Viehzahl.

5. Die Wasserzähler, welche die zurückgehaltenen Wassermengen 
feststellen, sind vom Anschlussnehmer anzuschaffen und verblei-
ben in dessen Eigentum. Die Wasserzähler müssen geeicht sein; 
sie werden von der Gemeinde, die auch die Einbaustelle festlegt, 
verplombt. Der Einbau der Wasserzähler erfolgt auf Kosten des 
Anschlussnehmers durch ein von ihm beauftragtes Installations-
unternehmen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. Ein auf Kosten des Anschlussnehmers 
vorzunehmender Zählerwechsel muss – unter Beachtung der Fris-
ten des Eichgesetzes – in gleicher Weise wie der Einbau erfolgen. 
Lässt der Anschlussnehmer den Zähler nach Ablauf der Eichfrist 
nicht auswechseln, wird eine Reduzierung der Schmutzwasser-
menge nicht vorgenommen.
Die Gemeinde erhebt für die Abdeckung des Aufwandes für Ver-
plombung, Ablesung, Bescheiderstellung und sonstige zusätz-
lichen Aufwendungen eine Zusatzgebühr für die Wasserzähler, 
welche die Wassermengen feststellen, die aus der Wasserversor-
gungsanlage entnommen, aber nicht in die Abwasseranlage ein-
geleitet werden, in Höhe von 7,50 € pro Wasserzähler und Jahr.

6. Die eingeleiteten Schmutzwassermengen sind von der Gemeinde 
zu schätzen, wenn:
(1) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
(2) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder
(3) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

7. Sollte Wasser auf dem Grundstück durch eine Eigengewinnungs-
anlage so genutzt werden, dass es als Abwasser in die öffentliche 
Einrichtung eingeleitet wird, sind diese Mengen durch geeichte 
Wasser- bzw. Abwasserzähler zu ermitteln und als Abwässer zu 
berücksichtigen. Diese Zähleinrichtungen sind auf Kosten der 
Grundstückseigentümer zu errichten.
Die Gemeinde erhebt für die Abdeckung des Aufwandes für Ver-
plombung, Ablesung, Bescheiderstellung und sonstige zusätzli-
chen Aufwendungen eine Zusatzgebühr für die Wasserzähler, wel-
che die Wassermengen aus Eigengewinnungsanlagen feststellen 
und die der öffentlichen Einrichtung zugeführt werden, in Höhe 
von 7,50 € pro Wasserzähler und Jahr.

§ 6
Einleitgebühr Niederschlagswasser

1. Für das Einleiten von Niederschlagswasser von Grundstücken wird 
ab 01.01.2022 jährlich eine Niederschlagswassergebühr in Höhe 
von 0,75 €/m² anrechenbare Fläche erhoben.

2. Für das Einleiten von Niederschlagswasser von öffentlichen Ver-
kehrsflächen für die nicht die vollumfängliche Beteiligung gemäß 
§ 23 Abs. 5 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) gezahlt wurde, 
wird ab 01.01.2022 jährlich eine Niederschlagswassergebühr in 
Höhe von 0,99 €/m² anrechenbare Fläche erhoben.
Maßstab für diese Gebühren ist nach Maßgabe des Absatzes 3 die 
mit einem Abflussbeiwert gewichtete befestigte und an die öf-
fentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossene bzw. in diese 
entwässernde Fläche. Als solche zählt der Teil des Grundstückes 
bzw. der öffentlichen Verkehrsfläche, auf dem infolge künstlicher 
Einwirkung Regenwasser nicht oder nur teilweise einsickern kann 
und von dort in die öffentliche Entwässerungseinrichtung einge-
leitet wird bzw. ohne leitungsmäßige Verbindung abfließt. Dabei 
ist unter dieser Einleitung ohne leitungsmäßige Verbindung die-
jenige zu verstehen, bei der von versiegelten Flächen, die nicht 
direkt an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
sind, Regenwasser oberirdisch aufgrund natürlichen Gefälles oder 
anderer Gegebenheiten so abgeleitet wird, dass es in die leitungs-
gebundene öffentliche Einrichtung gelangt.
Die befestigten Flächen sind durch die Gemeinde zu schätzen, 
wenn
(1) der Grundstückseigentümer keine Angaben im Rahmen seiner 
Auskunftsverpflichtung zur befestigten Fläche getätigt hatte, oder

§ 2b
Erstattung der Kosten bzw. Gebühren

für Sondervereinbarungen
(1) Die Aufwendungen entsprechend der Regelungen der Sonderver-
einbarung, sind der Gemeinde in der jeweils tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Sondervereinbarung. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist.
(3) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig.

§ 3
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
Grundgebühren und von anschließbaren Grundstücken Einleitungsge-
bühren bzw. von nicht anschließbaren, aber entsorgten Grundstücken 
Beseitigungsgebühren. Für die Einleitung von Niederschlagswasser er-
hebt die Gemeinde Niederschlagswassergebühren. Zusatzgebühren wer-
den für die Wasserzähler nach § 5 Abs. 5 und Abs. 7 erhoben.

§ 4
Grundgebühr Schmutzwasser

1. Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken nach 
dem Nenndurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berech-
net. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorüberge-
hend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach 
der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler 
berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Was-
serentnahme messen zu können.

2. Die Grundgebühr bei anschließbaren Grundstücken beträgt bei der 
Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Q3)
bis Q3 4 (alt Qn 2,5) : 10,00 Euro/Monat
bis Q3 10 (alt Qn 6,0) : 24,00 Euro/Monat
bis Q3 16 (alt Qn 10,0) : 40,00 Euro/Monat
bis Q3 25 (alt Qn 15,0) : 60,00 Euro/Monat
bis Q3 40 (alt Qn 30,0) : 120,00 Euro/Monat
bis Q3 63 (alt Qn 40,0) : 160,00 Euro/Monat
bis Q3 80 (alt Qn 50,0) : 200,00 Euro/Monat
bis Q3 100 (alt Qn 60,0) : 240,00 Euro/Monat

3. Die Grundgebühr bei nicht anschließbaren aber entsorgten Grund-
stücken mit Grundstückskläranlage bzw. mit abflussloser Grube 
beträgt

5,00 Euro/Monat

§ 5
Einleitungsgebühr Schmutzwasser

1. Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. Die Einleitungsgebühr beträgt:
(1) für die Entsorgung über das öffentliche Kanalnetz 
in eine zentrale Kläranlage
ab dem 01.01.2022 2,79 Euro/

m³
(2) bei Ableitung in den öffentlichen Kanal mit vorge-
schalteter Grundstückskläranlage
ab dem 01.01.2022 2,68 Euro/

m³
(3) abweichend von Ziffer (2), bei Ableitung in den öffentlichen 
Kanal mit vorgeschalteter vollbiologischer Grundstückskläranlage
ab dem 01.01.2022 1,91 Euro/

m³
Eine vollbiologische Grundstückskläranlage ist nur eine solche, die ge-
mäß Europanorm EN 12566 errichtet und gewartet wird und ein Nach-
weis über die ordnungsgemäße Wartung nach EN 12566 bis zum 31.12. 
eines jeden Abrechnungsjahres vorgelegt wird. Soweit der Nachweis 
nicht vorgelegt wird, gilt auch für vollbiologische Grundstückskläran-
lagen § 5 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.
2. Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasser-

versorgungsanlage sowie aus Eigengewinnungsanlagen zugeführ-
ten Wassermengen. Die Wassermengen werden über Wasserzähler 
ermittelt.
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5. Die Zusatzgebühr nach § 5 Abs. 5 und Abs. 7 entsteht erstmals 
mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der Verplombung des Zusatz-
zählers folgt. Berechnet wird die Gebührenschuld mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Gebühren-
schuld neu.

§ 10
Gebührenschuldner

1. Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner 
ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

2. Soweit Abgabepflichtiger der Eigentümer oder Erbbauberechtigte 
eines Grundstücks ist und dieser nicht im Grundbuch eingetragen 
ist oder sonst die Eigentums- oder Berechtigungslage ungeklärt 
ist, so ist derjenige abgabepflichtig, der im Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabepflicht der Besitzer des betroffenen Grundstücks 
ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der 
Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

3. Gebührenschuldner für die Einleitung von Niederschlagswasser 
von öffentlichen Verkehrsflächen laut § 6 Abs. 2 ist hier der je-
weilige Träger der Straßenbaulast der öffentlichen Verkehrsfläche.

§ 11
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

1. Die Grundgebühr für Schmutzwasser, die Einleitungsgebühr für 
Schmutz- und Niederschlagswasser, sowie die Zusatzgebühr wird 
jährlich abgerechnet. Die Grund- und Einleitungsgebühren, sowie 
die Zusatzgebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. Beseitigungsgebühren werden unmit-
telbar nach der Entsorgung berechnet und einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

2. Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. eines jeden Jahres Vorauszahlungen bis zur Höhe eines 
Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung oder haben sich die rechtlichen bzw. 
tatsächlichen Umstände geändert oder ist eine solche Änderung 
zu erwarten, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen 
durch Schätzung fest.

§ 12
Pflichten der Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die für die 
Höhe der Schuld maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Alle entgegenstehenden 
Regelungen treten zum selben Zeitpunkt außer Kraft.

Gerstungen; den 02.12.2021
gez. Sylvia Hartung   (Siegel)
Bürgermeisterin

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburgkreises vorge-
legt. Mit Schreiben vom 22.11.2021, eingegangen am 01.12.2021, wur-
de sie gemäß § 2 Abs. 4a Nr. 2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) rechtsaufsichtlich genehmigt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können 
gegenüber der Gemeinde Gerstungen geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

SuedLink: Ankündigung von Kartierungsarbeiten 
in der Gemeinde Gerstungen

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH 
und TenneT TSO GmbH planen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Ver-
bindung SuedLink. Aktuell läuft für den Abschnitt D1 von SuedLink 

(2) wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine ge-
tätigte Auskunft unrichtig ist oder aufgrund nachträglicher Ände-
rung unrichtig wird.
Stichtag für die Berücksichtigung der befestigten Flächen ist der 
31.10. eines jeden Jahres. Änderungen sind der Gemeinde gegen-
über bis zum Stichtag schriftlich anzuzeigen.

3. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Befestigungsgrade 
werden diese Flächen mit den folgenden Abflussbeiwerten ge-
wichtet.
a) Dachgrundfläche 0,90
b) befestigte Flächen

ba) Beton/Asphalt 0,90
bb) Pflaster/Platten 0,70
bc) Ökopflaster
(mit Nachweis über Wasserdurchlässigkeit vom Pflas-
ter)

0,50

bd) Schotter/Kies/Rasengitter 0,25
Bei unterschiedlicher Versiegelung wird die jeweilige Teilfläche 
mit dem entsprechenden Abflussbeiwert gewichtet. Grundlage für 
die Erhebung der Niederschlagswassergebühren ist die Summe der 
versiegelten Teilflächen (Gebührenbemessungsfläche).

4. Die Gebührenbemessungsfläche kann durch die Vorhaltung und 
den Betrieb von baulichen Anlagen zur Niederschlagswasserspei-
cherung oder –versickerung, durch die die leitungsgebundene Ent-
wässerungseinrichtung entlastet wird, vermindert werden. Dabei 
wird die Gebührenbemessungsfläche je Kubikmeter Rückhaltevo-
lumen um 10 m² anrechenbare und angeschlossen Fläche bis ma-
ximal zur Gebührenbemessungsfläche gemindert.

§ 7
Beseitigungsgebühr

1. Die Beseitigungsgebühr wird nach dem Rauminhalt der Abwässer 
berechnet, die von den nicht angeschlossenen Grundstücken ab-
transportiert werden. Der Rauminhalt der Abwässer wird mit einer 
geeigneten Messeinrichtung festgestellt.

2. Die Gebühr beträgt
ab dem 01.01.2022 52,10 € je m³ Grubeninhalt aus einer Haus-
kläranlage
ab dem 01.01.2022 28,83 € je m³ Grubeninhalt aus einer abfluss-
losen Grube

§ 8
Gebührenzuschläge

1. Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der Klärschlamm-
beseitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten 
der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 v. H. (Grenz-
wert) übersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises erhoben.

2. Absatz 1 gilt für Fäkalschlamm nur insoweit, als der Verschmut-
zungsgrad von Fäkalschlamm gewöhnlicher Zusammensetzung in 
einer Weise übertroffen wird, der den in Absatz 1 genannten Kos-
ten entsprechende Kosten verursacht.

§ 9
Entstehen der Gebührenschuld

1. Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser entsteht mit jeder Ein-
leitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage. Die Beseiti-
gungsgebühr entsteht mit jeder Entnahme des Räumguts.

2. Die Grundgebühr für anschließbare Grundstücke entsteht erstmals 
mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusses folgt. Im Übrigen entsteht die Grundgebüh-
renschuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

3. Die Grundgebühr für nicht anschließbare Grundstücke entsteht 
erstmals mit dem Tag, der auf den Tag der Inbetriebnahme des 
Nutzraums (Faulraum bzw. Sammelraum) folgt. Im Übrigen ent-
steht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines jeden Tages 
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld 
neu.

4. Die Einleitgebühr für Niederschlagswasser entsteht mit jeder 
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage. Berechnet wird die Gebührenschuld mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Gebühren-
schuld neu.
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Historie und Herausforderungen

Das Kulturhaus wurde Mitte der 70er Jahre mit viel Herzblut der Bürger 
von Oberellen errichtet.
Der damalige umtriebige Bürgermeister Kurt Patz war der Initiator und 
Organisator. Die „LPG Eltetal“ unterstütze das Vorhaben mit ihrer Ge-
rätetechnik.
Die Einrichtung konnte nach der Wende nur noch teilweise genutzt 
werden. Hin und wieder fanden Veranstaltungen statt. Aber von einer 
inhaltlichen und kostendeckenden Auslastung konnte nicht die Rede 
sein. „Der Investitionsbedarf für die baulichen Sicherheitsstandards 
in Millionenhöhe und die jährlichen Betriebskosten sind im Haushalt 
der Gemeinde Gerstungen nicht zu stemmen“, erklärt die Bürgermeis-
terin Sylvia Hartung. „Deshalb haben wir nach besseren Möglichkeiten 
gesucht.“

Gemeinsam an einem Strang

Die Ideenwerkstatt Schlosshof e.V. in Oberellen, ein Verein zur Bele-
bung des Ortskerns, hat eine Befragung aller Obereller durchgeführt, 
wie die Fläche genutzt werden soll. „77 % der Bürger sprachen sich für 
ein altersgerechten Wohnraum aus“, erklärt Alexandra Suck von der 
Ideenwerkstatt.
Gemeinsam haben die Ideenwerkstatt, Gemeinde Gerstungen, die Po-
litik mit Raymond Walk, CDU-Landtagsabgeordneter und die Fortis 
Immobilien Management GmbH eine dem demografischen Wandel ent-
sprechende Lösung gesucht und gefunden.

Senioren-Wohngemeinschaft am Schlosshof

In den nächsten Jahren wird am Schlosshof eine ambulant betreu-
te Senioren-Wohngemeinschaft entstehen. Bauherr und Investor der 
Einrichtung ist die Specht Gruppe aus Bremen. Sie projektieren und 
betreiben Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland und arbeiten dabei 
stets mit regionalen Partnern zusammen.
„Die Lebenserwartung der Menschen steigt und der Bedarf an betreu-
tem Wohnen ist hoch“, weiß Frank Markus, Geschäftsführer der Resi-
denz Baugesellschaft mbH der Specht Gruppe.
„Wir planen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss jeweils zwölf 
Wohngemeinschaften, mit Gemeinschafts- und Hauswirtschaftsräumen, 
zudem entstehen sechs barrierefreie Wohnungen im 2. Obergeschoss 
für den allgemeinen Wohnungsmarkt. Nach jetzigem Stand wollen wir 
2022 mit dem Bau beginnen. Wenn alles planmäßig verläuft, kann die 
Wohngemeinschaft 2024 bezugsfertig sein.“ Das Investitionsvolumen 
liegt bei rund 6 Mio. Euro.
Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten wurde der bauliche Startschuss 
gegeben. „Das ist ein gelungenes Beispiel zielführender Zusammenar-
beit von Bürgerinitiative, Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft“, 
sagt die Bürgermeisterin Sylvia Hartung.
Gebietskörperschaft:
Gemeinde Gerstungen
Sylvia Hartung, Bürgermeisterin
E-Mail: bgm@gerstungen.de
Telefon: 036922-245-0
Fax: 036922-245-500

Projektentwicklung:
Fortis Immobilien Management GmbH
Klaus Kurz, Geschäftsführer Fortis IM GmbH
E-Mail: kmk.kurz@gmail.com
Telefon: 0176 84162493

Investor/Bauherr/ Specht Gruppe
Betreibergesellschaft: Frank Markus, Geschäftsführer Residenz Bau-
gesellschafts mbH
E-Mail: markus@specht Gruppe
Telefon: +49 (421) 84 001-110
Fax: +49 (421) 84 001-24-110
Mobil: +49 (174) 90 911 95

Politik: Raymond Walk, Landtagsabgeordneter der CDU
E-Mail: post@raimondwalk.de
Telefon: 03691 214073
Ideenwerkstatt e.V.: Alexandra Suck, Vorsitzende Ideenwerksatt 
Schlosshof e.V.
E-Mail: alexandra.suck@outlock.de
Telefon: 0172 8901386

(Südlich Landesgrenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thü-
ringen/Bayern) das Planfeststellungs-verfahren. Die Bundesnetzagentur 
hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG) festgelegt. Die biologischen Kartierungen dienen 
der Ermittlung und Erweiterung der Datengrundlage, um die Vereinbar-
keit von SuedLink mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die ge-
wonnenen Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der 
sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Mit den geplanten Untersu-
chungen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf verbunden.

Umfang der Kartierungsarbeiten

Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebenszy-
klen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird und können – 
je nach Artengruppe – in Form von Begehungen und Sichtbeobachtun-
gen, aber auch durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- und 
Kescherfängen erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich 
genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzelfall Grundstücke 
zu betreten und / oder zu befahren. In der Regel werden sie zu Fuß 
durchgeführt und dauern – je nach Ziel der Kartierung – zwischen 15 
Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag.

Eventuelle Schäden

Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schäden ver-
ursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden 
diese durch die TransnetBW GmbH bzw. durch die von ihr beauftragten 
Firmen zeitnah beseitigt oder entsprechend den gesetzlichen Regelun-
gen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden 
den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten 
als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.
Die Kartierungsarbeiten erfolgen in der Gemeinde Gerstungen im 
Zeitraum von 01.02.2022 bis 31.12.2022.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstücklisten und 
den zugehörigen Planunterlagen. Diese liegen am Auslageort der Ge-
meinde Gerstungen, Vorzimmer der Bürgermeisterin, Wilhelmstraße 53, 
99834 Gerstungen, zur öffentlichen Einsicht aus.
Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur 
nach telefonischer Anmeldung unter 036922 245-101 möglich ist. Bit-
te tragen Sie am Auslageort einen den aktuellen Coronabestimmungen 
entsprechenden Mund-Nase-Schutz.
Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte Firmen 
informieren die von den genannten Maßnahmen berührten Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, sofern im Rahmen der 
Kartierungen temporäre Installationen (z.B. Nistkästen oder Lockstö-
cke) ausgebracht werden.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungsarbeiten 
stehen Mitarbeitende der TransnetBW GmbH zur Verfügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
transnetbw.de/suedlink
TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die 
Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zustän-
digkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt 
und der Konverter in Baden-Württemberg.

Amtliche Informationen

Abbrucharbeiten in Oberellen haben begonnen
Im Rahmen der Wiederbelebung des historischen Ortskerns von 
Oberellen hat der Abbruch des ehemaligen Kulturhauses begonnen.
„Voraussichtlich werden die Arbeiten bis Mitte Dezember andauern“, 
sagt Wolfgang Bogen, Geschäftsführer der Fortis Immobilien Manage-
ment GmbH in Gerstungen, der den Rückbau federführend betreut. 
Der Abbruch wird durch den Freistaat Thüringen im Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft mit Hilfe des Europäischen Landwirt-
schaftsfond (ELER) unterstützt.
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Thüringer Landesamt für
Landwirtschaft und
Ländlichen Raum: Torsten Weidemann, Pressespre-
cher
Naumburger Straße 98, 07743 Jena

Telefon Pressestelle: +49 361 574041-135
pressestelle@tlllr.thueringen.de

Interessenbekundung für eine Tätigkeit  
in der Gemeindeverwaltung Gerstungen
Die Gemeinde Gerstungen sucht als Krankheits- und Elternzeitver-
tretung mehrere Mitarbeiter in technischen sowie Verwaltungsberei-
chen (Voll- und Teilzeit).

Sollten Sie Interesse an einer Tätigkeit in einem dieser Bereiche ha-
ben, senden Sie uns gern eine E-Mail mit ihrer Interessenbekundung 
an: personal@gerstungen.de.

Bitte beachten Sie, dass Anhänge ausschließlich als PDF-Datei be-
rücksichtigt werden können.

Die nächsten Sprechstunden  
der Deutschen Rentenversicherung…
mit Versichertenberater Henry Herold finden wie folgt statt:

10. Januar 2022, 14.00 - 16.00 Uhr
in der Bürgerservicestelle in Marksuhl, Bahnhofstraße und

13. Januar 2022, 14.00 - 16.00 Uhr
im Bürgerservicebüro in Gerstungen, Markt 13
Es können zum Beispiel Anträge auf Rente wegen Erwerbsminderung, 
Rente für Bergleute, Altersrente und Hinterbliebenenrente direkt bei 
mir vor Ort gestellt werden, ohne dass weitere Wege für die Antragstel-
ler anfallen. Die entsprechenden Formulare sind vorhanden.

Wichtiger Hinweis:
Zutritt nur mit vorheriger Terminvereinbarung!
Bitte teilen Sie mir im Vorfeld Ihren Namen und Ihr Anliegen per E-Mail 
(rente@h-herold.de) mit.
Sie erhalten dann einen konkreten Termin und werden zu der vereinbar-
ten Uhrzeit in das Amtsgebäude gebeten.
Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist zwingend vorgeschrieben!

Bei dringendem Bedarf, z. B. bei Renten wegen Todes, können auch kurz-
fristig weitere Termine per E-Mail: rente@h-herold.de vereinbart werden.

Weihnachtsgruß der Bürgermeisterin
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und Weihnachten steht vor 
der Tür. Doch leider müssen wir ein weiteres Mal erleben, wie unser 
Leben in fast allen Bereichen durch die Pandemie beeinträchtigt wird.
Das Corona-Virus hat Deutschland und die Welt auch weiterhin fest im 
Griff und beeinflusst so unser Leben in großem Maße.

Auch in unserer Gemeinde waren oder sind zu viele Bürgerinnen und 
Bürger erkrankt. Dazu erreichen uns über die Medien fast täglich ne-
gative Meldungen. Eine neue, stark ansteckende Variante des Virus 
ist auf dem Vormarsch. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit unseres 
Gesundheitswesens auf eine harte Probe gestellt.

Daher gilt unser besonderer Dank all jenen, die aktiv und energisch, 
manchmal aber auch am Rande der Erschöpfung stehend, die Versor-
gung der Menschen in den Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflege-
einrichtungen sicherstellen.

Wir leben in einer Solidargemeinschaft, in der jeder sich auch um das 
Wohlergehen der Mitmenschen sorgen sollte. Dies kann in der jetzigen 
Situation dadurch erfolgen, dass man sich impfen lässt, soweit dies 
die Gesundheit zulässt. Hier ist das Allgemeinwohl höher zu bewerten 
als individuelle Beweggründe.

Doch gerade dies wird von zu vielen Menschen anders gesehen und 
scheint unsere Gemeinschaft immer mehr zu spalten- bis in die Fa-
milien hinein.

Das dürfen wir nicht zulassen. Ich appelliere an alle, miteinander zu 
reden, Argumente auszutauschen anstatt die Fronten verhärten zu 
lassen!

Doch auch in Krisenzeiten gibt es auch zahlreiche positive Nachrich-
ten von Menschen, die zusammenstehen und versuchen, das gesell-
schaftliche Leben bestmöglich aufrechtzuerhalten.

Geschenkaktionen für Kinder, kleine Aufmerksamkeiten für unsere El-
tern und Großeltern geben uns allen ein Gefühl von Weihnachten. 
Gerade für sie ist die Situation besonders fordernd und häufig kann 
man schon mit einer kleinen Geste Freude machen.

Am Jahresende haben wir oft das Gefühl, das alles wieder zu schnell 
vergangen ist. Da ist die Gelegenheit gut, sich wieder der vergan-
genen schönen Stunden zurückzubesinnen und daraus neue Kraft zu 
schöpfen.

Lassen Sie uns hoffnungsvoll und zuversichtlich in das kommende 
Jahr 2022 blicken!

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Ortsteilbürgermeisterinnen 
und Ortsteilbürgermeisters sowie des Gemeinderates, friedvolle Weih-
nachtsfeiertage im Kreise der Familien, alles Gute und vor allem Ge-
sundheit!

Ihre Bürgermeisterin
Sylvia Hartung
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Weihnachtsgrüße des Orsteilbürgermeisters 
von Wolfsburg-Unkeroda
Liebe Bürgerinnen & Bürger, liebe Kinder,
ein wiederholt von der Pandemie geprägtes Jahr 2021 
neigt sich dem Ende entgegen, die Hoffnung auf ein 
besseres Jahr 2022 bleibt! Unser größter Wunsch für 
das kommende Jahr ist neben der Gesundheit, mehr 
Normalität im Alltag für alle.

Das Vereinsleben ist auch 2021 auf eine harte Probe 
gestellt worden, viele liebgewonnene Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden, jedoch trotz 
Corona fand wenn auch nur im kleinen Rahmen 
Vereinsleben statt.

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an 
das gesamte Team der Gemeinschaftspraxis Dr. 
Katzmann, sie haben neben dem „Normalbe-
trieb“ noch zusätzlich geimpft, getestet und 
waren dadurch oft an der Grenze des Leist-
baren!

Danke auch an die Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr die immer dann da 
sind, wenn Sie gebraucht werden, unseren 
Bauhofmitarbeitern, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, 
dem Ortsteilrat, dem Gemeinderat sowie der 
Bürgermeisterin Frau Hartung für die konstruk-
tive Zusammenarbeit in diesem Jahr!

Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien & ein hoffentlich 
entspannteres Jahr 2022 !

Bleiben Sie gesund!
Holger Fuß
Ortsteilbürgermeister Wolfsburg-Unkeroda

Weihnachtsgruß  Weihnachtsgruß  
der Ortsteilbürgermeisterin von Unterellender Ortsteilbürgermeisterin von Unterellen
Liebe Untereller Bürgerinnen und Bürger,
im Namen des Ortsteilrates wünsche ich Ihnen erholsame und 
besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten Jahreswechsel 
und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem aber Ge-
sundheit.
Danken möchte ich an dieser Stelle allen ehrenamtlich Tätigen, 
die sich in und für unseren Ort einsetzen. Ebenso gilt dieser 
Dank unseren ortsansässigen Betrieben für ihr Verbundenheit 
und Unterstützung vom Kindergarten bis hin zu den Vereinen.

Mit den besten Wünschen
Ihre Ortsteilbürgermeisterin
Annemarie Rimbach

Neuer Abfallentsorgungskalender 2022
Der neue Abfallentsorgungskalender wird in den nächsten Tagen wie 
gewohnt an jeden Haushalt im Verbandsgebiet zugestellt.
Der „AZZE 2022“ enthält neben den Abfallterminen wichtige Informa-
tionen zu Änderungen in 2022.

So erfolgt die Frühjahrssammlung des Grünschnitts wie im vergangenen 
Jahr wieder auf Abruf, analog der Sperrmüllentsorgung. Die Abfuhr ist 
zu beantragen und erfolgt nach vorheriger Terminmitteilung. Durch die 
aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-
CoV-2) weist der AZV bei einer persönlichen Vorsprache dringend auf 
eine vorhergehende Terminvereinbarung hin. Alle Details können Sie 
im „AZZE 2022“ nachlesen.

Sollte es trotz direkter Zustellung Haushalte geben, die bis Ende des 
Jahres kein Exemplar des „AZZE 2022“ vorliegen haben, kann man sich 
ein Exemplar beim Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis – 
Stadt Eisenach oder den Bürgerbüros der Gemeinden abholen.
(Auf Grund der aktuellen Situation durch Covid-19 sollten sich die 
Bürger dringend über Öffnungszeiten der jeweiligen Gemeinden und 
Bürgerbüros informieren vor Ort informieren.)
Natürlich steht der „AZZE 2022“ auch hier als Download unter

www.azv-wak-ea.de
bereit.

Der AZV informiert weiterhin in eigener Sache.
Am 23. Und 30. Dezember 2021 ist der AZV nur bis 15:00 Uhr erreich-
bar. In dringenden Fällen ist eine telefonische und persönliche Kon-
taktaufnahme selbstverständlich nach 15:00 Uhr mit einer vorherigen 
Terminvereinbarung möglich.

Nichtamtlicher Teil

Aktuelles

Weihnachtsgruß  Weihnachtsgruß  
des Ortsteilbürgermeisters von Förthades Ortsteilbürgermeisters von Förtha
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2022 alles Gute, vor 
allem Gesundheit.

Frank Michalowski
Ortsteilbürgermeister

Frohe 

  Weihnachten
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„Wir wünschen Ih-
nen und Ihrer Ge-
meinde trotzdem 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit und 
hoffen, dass wir im 
nächsten Jahr wie-
der an Weihnachten 
in Untersuhl an der 
Rundkirche spielen 
können. Bleiben sie 
bitte alle schön ge-
sund.“

Weihnachten: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der 
Heiland geboren.
Lukas 2, 10.11:

Freitag, 24. Dezember (Heiliger Abend/Christnacht)
15.00 Uhr Erlöserkirche Neustädt: Christvesper mit dem 

Posaunenchor Neustädt/Blankenbach, Leitung: 
Herr B. Göpel

15.45 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: Christvesper,  
Orgel: Frau A. Stunz

16.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Christvesper,  
Orgel: Frau A. Stunz

17.15 Uhr Rundkirche Untersuhl: Christvesper,  
Orgel: Frau A. Stunz

17.00 Uhr Kath. Kirche Gerstungen: Hirtenandacht am 
Feuer im Garten

22.30 Uhr Katharinenkirche: Christmette mit dem Chor 
Werralichter, Leitung Frau K. Mosebach, und 
an der Kirchenorgel Frau A. Stunz;

Sonntag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)
09.30 Uhr Rundkirche Untersuhl: Gottesdienst,  

Orgel: Frau A. Stunz
10.15 Uhr Erlöserkirche Neustädt: Gottesdienst,  

Orgel: Frau A. Stunz
11.00 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: Gottesdienst, 

Orgel: Frau A. Stunz
10.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Gottesdienst mit 

der kath. Gemeinde und Pfarrer i.R. J. Kramer; 
Akkordeon: Hartmut Stunz

Freitag, 31. Dezember (Silvester)
16.00 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: zentraler  

Gottesdienst, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
Sonntag, 9. Januar
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst zu Epiphanias  

im Gemeinderaum

Wir gratulieren

Die Bürgermeisterin übermittelt  
im Namen der Gemeinde Gerstungen

die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag:

in Gerstungen
am 18.12. Frau Brigitte Landefeld zum 70. Geburtstag
am 19.12. Herr Werner Semisch zum 80. Geburtstag
in Eckardtshausen
am 29.12. Herrn Gerhard Wunder zum 75. Geburtstag
in Lauchröden
am 24.12. Frau Christa Süßmuth zum 80. Geburtstag
in Marksuhl
am 17.12. Frau Ilona Nagel zum 70. Geburtstag
am 20.12. Frau Ingeborg Mäurer zum 70. Geburtstag
am 26.12. Frau Jutta Siebert zum 70. Geburtstag
in Oberellen
am 20.12. Herrn Karl-Heinz Lips zum 70. Geburtstag
am 25.12. Frau Ilona Heß zum 70. Geburtstag
in Unterellen
am 26.12. Frau Ursula Schwanebeck zum 70. Geburtstag

Die Einheitsgemeinde Gerstungen hält sich an die geltenden Daten-
schutzverordnungen. Die Veröffentlichung der Altersjubiläen in un-
serem Amtsblatt „Neue Werra-Zeitung“ kann widersprochen werden. 
Dazu können Sie sich gerne an das Einwohnermeldeamt wenden (Tel. 
036922-245-212).

Kirchliche Nachrichten

Die Evangelischen Kirchengemeinden Gerstungen, 
Neustädt, Sallmannshausen und Untersuhl

Sonntag, 19. Dezember (4. Advent)
10.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen:  

Gottesdienst am Adventskranz,  
Akkordeon: Hartmut Stunz

Donnerstag, 23. Dezember
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst  

für die Bewohner/innen im  
Foyer Pflegecentrum,  
Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Die Bläsermusik auf dem Kirchplatz Untersuhl mit dem Evangelischen 
Posaunenchor Obersuhl zur gemeinsamen Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest findet in diesem Jahr unter den Umständen leider wieder 
nicht statt! Herr Reuter mit den Mitwirkenden schreibt:
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mit Kindern und Familien gearbeitet, unter anderem im Rahmen der 
Mobilen Kinder- und Jugendkirche.

Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung“:

Bibelverkostung - Das Lukasevangelium bereitet von 
Liebhabern*innen der Schrift sonntags um 10 Uhr in der Georgen-
kirche Eisenach

19.12.2021, Lk 1.57-80
Geburt Johannes/Lobgesang des Zacharias
Rudolf Mader, Pfarrer der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Möhra - „Luther-Stammort“
24.12.2021, Lk 2.1-7
Jesu Geburt
Stephan Köhler, Pfarrer Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eisenach -  
Musikalische Christvesper
25.12.2021, Lk 2.8-14
Die Hirten auf dem Feld
Kathrin Stötzner, Pfarrerin Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eisenach
26.12.2021, Lk 2.15-20
Die Ausbreitung des Wortes
Dr. Hans Mikosch, Propst i. R., Gera
31.12.2021, Lk 12.35-40
Vom Warten auf das Kommen des Herrn
Angelika Göbel, Pfarrerin i.R., Eisenach
01.01.2022, Lk 23.40-43
Lukas und die Jahreslosung (Joh 6.37)
Tobias Schüfer, Propst im Propstsprengel Meiningen
02.01.2022, Lk 2.21-40
Beschneidung und Lobgesang des Simeon
Eberhard Grüneberg, ehemaliger Oberkirchenrat für Diakonie in der Ev. 
Kirche in Mitteldeutschland
06.01.2022, Lk 2.41-52
Der zwölfjährige Jesus im Tempel
Jutta Nötzel - Senior des reformierten Kirchenkreises der EKM und Pfar-
rerin der reformierten Gemeinde in Halls/S
09.01.2022, Lk 3.1-20
Johannes der Täufer
Cornelia Biesecke, Pfarrerin der Ev. Luth. Kirchengemeinde Eisenach.
(im Livestream anhören oder in der Audiothek nachhören: www.wart-
burgradio.org)

Unter Gottes Wort kirchlich bestattet wurde:
Herr Werner Linß aus Gerstungen mit seinem  
Taufspruch: Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, 
wenn du mir vertraust. Jesaja 49, 23
Unser Verstorbener möge im Frieden ruhen und das 
ewige Licht Christi ihm leuchten!

Ehrenamtliche bereiten unsere vier Kirchen vor
Christvespern und Gottesdienste finden über Weihnachten präsent und 
kürzer in Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen und Hygiene-
empfehlungen der Landeskirche statt. Für die Gottesdienste bereiten 
ehrenamtlich Engagierte liebevoll unsere vier Kirchen vor. Advents-
kränze, Altarschmuck, Weihnachtsbäume und Krippendarstellungen 
erfreuen. In Gerstungen hat eine Gruppe neue Strohsterne zum Weih-
nachtsschmuck gebastelt. In Sallmannshausen erfreut vor der Kirche 
wieder die allabendlich beleuchtete neue Weihnachtskrippe. Der Weih-
nachtsbaum daneben erhielt eine neue Einfassung auf der Wiese. Blei-
ben Sie gesund und behütet!

Gott ist in der Welt. Wurde geboren von einem Mädchen. Gelegt 
in einen Futtertrog. Besucht von Engeln und einfachen Leuten.
Gott ist in der Welt. Und wir werden ihn erkennen an Windeln und 
am Dreck. Wir finden ihn am unpassenden, zugigen Ort. Dort, wo 
man nicht sein will, aber aus irgendeinem Grund ist.
Gott ist in der Welt. Und wenn es in dir manchmal zugig ist, 
dreckig und unpassend. Wenn dieses Jahr für dich zuviel war, kein 
Ort, an dem man sein will. Wenn du zu klein bist für alles oder zu 
groß oder beides, eine frierende Hirtin, ein müdes Tier
–Dann hör du ganz besonders auf den Engel: Gottes Ehre in der 
Höhe. Friede auf Erden – und Freude.
Es hat schon begonnen.
Die Welt wird neu. Und du wirst neu. Steh auf.
Du bist gemeint, Mensch seines Wohlgefallens.Für dich ist heute der 
Heiland geboren. Du bist längst schon gefunden, geheiligt, geliebt.
Birgit Mattausch

Gottesdienste im TV und im Radio (Auswahl):

- MDR Fernsehen 23.12., 17:00 Uhr: Weihnachtliche Vesper aus der 
Frauenkirche Dresden: Es predigt Landesbischof Bilz. Ministerpräsi-
dent Kretschmer wird ein Grußwort sprechen. 1993 fand die erste 
Vesper statt, damals noch vor dem aus den Trümmern der Ruine 
geborgenen Altar der Frauenkirche.

- ZDF Fernsehgottesdienst: sonntags 09:30 Uhr, sowie
- an Heiligabend 24.12., 19:15 Uhr, „Weihnachtsglanz für dich“ aus 

Stuttgart und
- an Neujahr 01.01., 10:15 Uhr, „Offene Arme“ aus Dresden;
- ARD Ev. Christvesper aus Annaberg-Buchholz: An Heiligabend über-

trägt DAS ERSTE von 16:15 bis 17:00 Uhr einen ökumenischen Got-
tesdienst aus der Kirche St. Annen,

- ARD Ökumenischer Silvestergottesdienst aus Köln: Am Silvester-
nachmittag überträgt DAS ERSTE von 15:45 bis 16:30 Uhr einen 
ökumenischen Gottesdienst aus der Kirche St. Gereon in Köln;

- Radio-Gottesdienst Wartburg-Radio 96,5 MHz/UKW oder Livestream: 
www.wartburgradio.org aus der Georgenkirche Eisenach: 10:00 Uhr 
Bibelverkostung s.u.,

- Radio-Gottesdienst MDR Kultur aus dem Sendegebiet: 10:00 Uhr,
- Radio-Gottesdienst Deutschlandfunk: 10:05 Uhr.

- Offene Kirche für Stille, Gespräch oder Gebet: donnerstags 15:00 – 
17:00 Uhr in der Kath. Herz-Jesu Kirche, Wilhelmstr. 82.

LebeWorte - Prominente und ihre Bibelverse - Gottesdienstreihe 
auf der Wartburg
- Samstag, 1. Januar, 11.00 Uhr: Gast: Reinhard Krebs, Landrat des 

Wartburgkreises; Musikalische Gestaltung: Posaunenchor Eisenach.

- Konfirmandenzeit jeweils 14-täglich  
mittwochs 15:30 Uhr im Pfarrhaus: Siebtklässler 
am 15.12. und 05.01.; Achtklässler am 22.12. und 
12.01. Weitere interessierte Jugendliche sind in 
unseren Gruppen jederzeit herzlich willkommen!

- Schülerinnen und Schüler der Grundschule Gerstungen gestalteten 
mit ihrer Reli-Lehrerin Pfarrerin Frau Beyer Bildkarten mit Grüßen 
zum Weihnachtsfest. Diese werden an ältere Menschen in Gerstun-
gen verteilt. Vielen Dank!

EKM schenkt Kindern ab dem Nikolaustag neue Podcast-Serie
Zum Nikolaustag am 6. Dezember schenkt die Evangelische Kirche 
in Mitteldeutschland (EKM) Kindern die neue Podcast-Serie „Einfach 
Himmlisch“. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge, ausgedacht und 
gesprochen von Pfarrerin Dr. Mareike Blischke aus Roßla, produziert 
vom Internationalen Audiodienst (iad) im Auftrag der EKM. Die Mini-
Hörspiele von je etwa zwei Minuten gibt es auf www.ekmd.de/einfach-
himmlisch und im Podcast-Feed, auf Google Podcasts, Apple Podcasts 
und Spotify. Zielgruppe sind Kinder ab 4 Jahren, wobei die ganze Fami-
lie angesprochen werden soll. Im Mittelpunkt der Hörspiele stehen der 
Marder Martin und der Waschbär Wolo, die auf dem Dachboden einer 
Kirche ein neues Zuhause finden. „Es gibt viel zu lachen, aber die Tiere 
erleben auch kleine und große Konflikte“, so die Ankündigung. Auf 
unterhaltsame Weise gehe es um ethische Fragen, Alltagsbewältigung, 
Freundschaft und Nächstenliebe. Der Podcast vermittele biblische Ge-
schichten und christliche Inhalte kindgerecht und auf humorvolle Wei-
se, beispielsweise wenn Martin und Wolo das Taufbecken mit einem 
Swimmingpool verwechseln … Die Geschichten stammen aus der Feder 
von Pfarrerin Dr. Mareike Blischke und sie spricht alle Figuren selbst. 
Die Pfarrerin in Roßla im Südharz hat selbst drei Kinder und schon viel 
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an bis in Ewigkeit.” Sie sind zu dem zentralen Gottesdienst an Silvester 
in der Katharinenkirche herzlich eingeladen! Kantorin Frau Hofmann 
(Marksuhl) erfreut dabei musikalisch an der Kirchenorgel.

Jahreswechsel
Das Jahr legt seine Tage nieder

ins weite Land der Ewigkeit,
und nichts, was war, kehrt jemals wieder,

vergangen ist’s im Flug der Zeit.
Und an der Schwelle neuer Zeiten

steht Wolkenwand und Sonnenlicht;
doch du, Herr, willst mich ja begleiten,

wer dir vertraut, den lässt du nicht!
Das neue Jahr kann nun beginnen,

ganz gleich, ob’s leicht wird oder hart:
Ich möchte Tag für Tag gewinnen

die Freude deiner Gegenwart.
Ich will mich dir, Herr, anbefehlen,
der mich bisher durchs Leben trug;
auf deine Treue kann ich zählen;
ich bin dein Kind – das ist genug.

Sabine Kley

Dank und Segenswünsche der 
Kirchenvorstände

Die Kirchenvorstände mit Pfarrer 
A. Tittelbach-Helmrich danken mit 
einem herzlichen “Vergelt’s Gott!“ 
allen, die mit ihrer Kirchensteuer, 
ihrem Gemeindebeitrag und ih-
rer Spende, aber auch mit ihrem 
vielfältigen ehrenamtlichen En-
gagement den kirchlichen Dienst 
in unseren vier Kirchengemeinden 
Gerstungen, Untersuhl, Neustädt 
und Sallmannshausen ermögli-
chen!
Wir haben uns für die Gemeinden 
bemüht. Mögen die ausführlichen 

Berichte des Gemeindebüros in der Werrazeitung über unser Gemein-
deleben auf Ihr Interesse gestoßen sein! Dankbar sind wir besonders, 
dass trotz allem dieses Jahr gelungen sind:
- die zwei Konfirmationen 2020 und 2021,
- die zwei Jubiläums-Konfirmationen 2020 und 2021 sowie
- die Restaurierung in der Katharinenkirche Gerstungen mit ihrer sel-

tenen Stein-Kanzel, dem Taufstein und der barocken Lese-Kanzel. 
Mit Gottes Hilfe gehen wir auf das neue Jahr 2022 zu. Darin freuen 
wir uns besonders auf:

- die umfangreiche Sanierung Kirchendach Erlöserkirche Neustädt,
- die Restaurierung der Epitaphien der Familie Gericke in der Katha-

rinenkirche Gerstungen,
- die Konfirmation unserer großen Konfi-Gruppe an Pfingsten,
- das 4. Treffen Kirchenwege-Wartburgland des Kirchenkreises dies-

mal von der Rundkirche Untersuhl zur Laurentiuskirche in Berka/
Werra mit Herrn Fuchs und vielen Gästen am Samstag, 23. April und

- das Fest zum Finale 500 Jahre Bibelübersetzung mit dem Gemein-
detag am Samstag, 17. September auf dem Markt in Eisenach 
https://www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de/kontakt-und-
service/500-jahre-bibeluebersetzung/festwoche/.

Bleiben Sie gesund und unseren Kirchengemeinden gewogen! Wir 
möchten es mit Martin Luther halten: „Darum soll jeder seine Sachen 
Gott anbefehlen und das, was ER ihm in die Hand gibt, fröhlich ge-
brauchen. Das Zukünftige soll er dem Regiment Gottes herzlich an-
heimstellen.“

So wünschen wir Ihnen in diesem sehr besonderen Jahr frohe Weih-
nachten und ein segensreiches, gutes neues Jahr!

Das neue Jahr 2022 steht unter der Jahreslosung: Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6,37

Büro unserer Kirchengemeinden
An der Kirche 6, 99834 Gerstungen
Tel.: 036922 20296,
E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de
Website: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

Andachten, Gottesdienst und Musikalische  
Grüße im Pflegecentrum

Zu den Weihnachtsfeiern auf den vier Wohnbereichen im Pflegecentrum 
stärken an den Tagen um den 4. Advent wohltuende Andachten die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Zuvor bereits erfreute am Samstag, 11. 
Dezember Frau Anna Stunz (Eisenach) an der Orgel mit Weihnachts-
liedern zum Zuhören und Mitsingen nacheinander auf den Wohnbe-
reichen. Am 10. Dezember erklangen Weihnachtslieder mit dem Chor 
„Werralichter“ vor der Einrichtung. Die Mitwirkenden unseres Posau-
nenchores konnten aufgrund der pandemischen Situation nicht wie in 
den Vorjahren kommen und zum Adventsblasen mit weihnachtlichen 
Liedern die Herzen berühren. Der Weihnachts-Gottesdienst findet dann 
am 23. Dezember im Foyer statt. Kantorin Frau Hofmann (Marksuhl) 
musiziert dabei weihnachtlich. Vielen Dank!

Weihnachtszeit

Der Christstollen –
einst mit wenigen Zutaten gebacken,
wurde durch teuer, edle Gewürze
wie Zimt, Nelke, Piment, Kardamom
zum Luxusgebäck der Könige und Reichen.
Ab September Christstollen überall.
Günstig zu kaufen – für alle, die ihn lieben.

Der Christstollen –seit über 700 Jahren verkörpert
Das Gebäck aus Mehl, Hefe, Butter, Mandeln,
Rosinen, Früchten, Marzipan oder Quark,
einer süßen Umhüllung aus Puderzucker,
das in Windeln gewickelte Christkind.

Der Christstollen –
das Kind, geboren, um uns zu retten.
Grund zur Freude für alle Welt
über das göttliche Geschenk,
das Gott uns Menschen,
egal, ob arm oder reich,in jener Heiligen Nacht
vor 2021 Jahren gemacht hat.
Jesus Christus, seinen Sohn.
Eva Gronau

Gottesdienst zur Christnacht

um 22:30 Uhr in der Katharinenkirche mit Chor und Kirchenorgel

In der Christnacht feiern wir, dass Gott zur Welt kommt. Mit Wort und 
Musik sind wir in der weihnachtlichen Katharinenkirche meditativ bei-
einander. Der Chor „Werralichter“, Leitung: Frau Kathrin Mosebach, 
und an der Kirchenorgel Frau Anna Stunz erfreuen mit weihnachtlichen 
Weisen in der Christnacht. Der Chor der Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde aus Oberellen kann leider nicht mitwirken und grüßt herzlich. 
Sie sind willkommen! Beginn ist um 22:30 Uhr.

Glockengeläut und Gottesdienste an Silvester und zu Neujahr

Kirchenglocken bitten 0.00 Uhr um den Segen für das neue Jahr und 
darum, das vergangene in Frieden loslassen zu können.
Die Worte des 121.Psalms sagen, was an der Schwelle von einem Jahr 
zum anderen zu hoffen ist: “Der Herr behüte dich vor allem Übel, er be-
hüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun 
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Gottesdienstes verteilen Sie sich bitte im gebotenen Mindestab-
stand im Gottesdienstraum.

Für den Pfarramtsbereich Marksuhl-Eckardtshausen wird für die Ge-
meinden Marksuhl und Burkhardtroda eine Person gesucht, die im 
Ehrenamt die Kassenführung für die beiden genannten Gemeinden 
übernehmen würde. Hierfür gibt es eine Aufwandsent-schädigung.
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarramt Marksuhl, Tel.: 
036925- 60334.

Konfirmandenunterricht und Christenlehre

Dienstag, 11.01. 2022,
16 Uhr: Konfirmandenunterricht Kl. 8
Mittwoch, 12.01.2022,
14.30 Uhr: Konfirmandenunterricht Kl. 7
Freitag, 14.01.2022,
15.15 Uhr: Christenlehre in Eckardtshausen, Lindenplatz 1

Manchmal kann es kurzfristig zu Änderungen kommen.
Bitte beachten Sie auch die örtlichen Aushänge in den Schaukästen

Ev.-Luth. Pfarramt Oberellen

Kirchgemeinden Förtha, Oberellen,  
Unterellen und Lauchröden
Pfarrer Dr. Michael Beyer
Pfarrbüro:
Friedensteinstr. 46, 99834 Gerstungen/OT Oberellen
Privat:
Schulplan 1, 99817 Eisenach/OT Neuenhof
Erreichbar unter: 036925/27533
dienstags von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
mittwochs von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Am Montag ist der dienstfreie Tag des Pfarrers; für seelsorgerliche  
Notfälle ist er natürlich dennoch erreichbar.
Die Kirchrechnerin Frau Anacker ist freitags von 10.00 Uhr - 12.30 Uhr
im Büro des Pfarramtes in Oberellen.
E-Mail: oberellen@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Ev.-Luth. Kirchgemeinden  
des Pfarramtsbereiches Marksuhl-Eckardtshausen

Ev. Pfarramt Marksuhl-Eckardtshausen:
Pastorin Sander
Marksuhl, Pfarrgässchen 4, 99834 Gerstungen
Tel. 036925-60334
marksuhl@kirchenkreis-eisenach.de
Montag: freier Tag der Pastorin

Liebe Gemeindemitglieder,
entsprechend der Vereinbarungen zum Infektionsschutz ist auch für 
unsere Gemeindearbeit weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen.
Bitte beachten Sie immer die aktuellen Aushänge in den Schaukästen 
der Kirchgemeinden.
Bekannte Hygieneauflagen müssen bei Gottesdiensten weiterhin be-
achtet werden.
Bitte beachten Sie die 3-G-Regel für Gottesdienste und Gemeindeveran-
staltungen und bringen Sie Ihren Nachweis mit!

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen

Freitag, den 24. Dezember 2021 – Heilig Abend
Wolfsburg - Unkeroda
15:30 Uhr gefilmte Krippenspielaufnahme  

mit liturgischem Rahmen
16:30 Uhr gefilmte Krippenspielaufnahme  

mit liturgischem Rahmen
Eckardtshausen
ab 15:00 Uhr geöffnete Kirche mit Videoaufführung
Marksuhl
16:00 Uhr Christvesper mit kurzem Anspiel
17:00 Uhr Christvesper mit kurzem Anspiel
18:00 Uhr Christvesper mit kurzem Anspiel
Burkhardtroda
16:30 Uhr Kleines pantomimisches Krippenspiel
Samstag, den 25. Dezember 2021 – 1. Weihnachtsfeiertag –
10:00 Uhr Gottesdienst in der Erlöser –  

Kirche Wolfsburg-Unkeroda
Sonntag, den 26. Dezember 2021 – 2. Weihnachtsfeiertag –
09:30 Uhr Gottesdienst in Marksuhl in der St.-Hubertus-

Kirche
Freitag, den 31.Dezember 2021 – Silvester –
15:00 Uhr Andacht am Altjahresabend i 

m Gemeinderaum in Eckardtshausen
17:00 Uhr Andacht am Altjahresabend im Gemeindehaus  

in Marksuhl
Sonntag, 02. Januar 2022 – 1. Sonntag nach dem Christfest –
09:30 Uhr Gottesdienst in der Erlöser –  

Kirche in Wolfsburg-Unkeroda

Für die Gottesdienste empfiehlt die Landeskirche die bekannten 
Corona-Schutzmaßnahmen (Desinfizieren der Hände und Tragen 
von Atemschutzmasken) einzuhalten. Während der Andacht/ des 

Sonntag, 19.12.2021 (4. Advent)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Dreifaltigkeitskirche Unterellen
11.00 Uhr Gottesdienst/ St. Martinskirche Lauchröden
Heiligabend, 24.12.2021
15.00 Uhr Christvesper/ Kirche Förtha

Kurze Andacht vor der Kirche unter den gelten-
den Corona-Bedingungen.
Es kann das Friedenslicht von Bethlehem abge-
holt werden.
Darum: Bitte Laterne mitbringen.

16.00 Uhr Christvesper/ Dreifaltigkeitskirche Unterellen
17.00 Uhr Christvesper/ St. Martinskirche Lauchröden
18.00 Uhr Christvesper/ Kirche Oberellen
(Bitte auf die Aushänge der Kirchgemeinden achten!)
1. Weihnachtstag, 25.12.2021
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Weihnachtsgottesdienst/ Kirche Förtha
Weihnachtsgottesdienst/ Kirche Oberellen
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Sieht aber nicht danach aus!
am 24.12.: 16.00 Uhr: Hirtenandacht am Feuer neben
unserer Kirche: Hirten machen sich auf -
nicht nur auf den Weg!

am 25.12.: 09.30 Uhr:
Gott sei Dank - E R hat uns noch nicht aufgegeben!
so wird es spürbar:

am 26.12.: 10.30 Uhr: Gottesdienst in der

Katharinenkirche für: 
Will - Kommen(d)e
am 31.12.: 17.00 Uhr 
Jahresschluss:
Gott sei Dank - geschafft. 
2021 !
Wer hätte das gedacht, 
dass es so wurde?!

Christenlehre
Donnerstag, 16.12.2021 und 13.01.2022
16.00 Uhr/ Gemeinderaum Förtha
17.00 Uhr/ Gemeindehaus Oberellen
Donnerstag, 20.01.2022
16.00 Uhr/ Pfarrhaus Lauchröden
17.00 Uhr/ Gemeinderaum Unterellen
Vorkonfirmandenzeit
Donnerstag, 13.01.2022, 16.00 Uhr/ Gemeindehaus Oberellen
Konfirmandenzeit
Donnerstag, 20.01.2022, 17.00 Uhr/ Pfarrhaus Lauchröden
Gemeindenachmittag
Aufgrund der gestiegenen Corona Zahlen, finden im Dezember keine 
Gemeindenachmittage in unserem Pfarrbereich statt.
Freie Küsterstelle in Unterellen
Ab dem 01.01.2022 ist die Stelle der Küsterin/ des Küsters in der 
Kirchgemeinde Unterellen neu zu besetzen. Hauptaufgabe ist es, 
die Kirche für die Gottesdienste vor- und nachzubereiten. Hierfür 
gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung. Interessierte können 
sich gerne für weitere Informationen an Monika Steinhäuser oder 
die derzeitige Küsterin Astrid Fischer wenden.
Herzlich grüßt
Ihr Pfarrer Dr. Michael Beyer

Katholische Kirchgemeinde Gerstungen

Ende des Advent 2021 – was oder wer kommt?

am 19.12.: 09.30 Uhr Gottesdienst:
Wer bin ich? - wer Sind Sie / bist Du?
in einer Begegnung wird diese Frage beantwortet.

Sehet die dritte Kerze brennt!

am 23.12.: 15.00 - 17.00 Uhr „offene Kirche“ - eine freundliche Ein-
ladung: …es ist nicht mehr weit - ?!

2. Weihnachtstag, 26.12.2021
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst/ St. Martinskirche Lauch-

röden
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst/ Dreifaltigkeitskirche 

Unterellen
Altjahresabend, 31.12.2021
16.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Kirche Oberellen
17.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Kirche Förtha  

(in der ungeheizten Kirche)
16.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Dreifaltigkeitskirche 

Unterellen
17.00 Uhr Jahresschlussandacht/ Kirche Oberellen
Sonntag, 
09.01.2022

(1. Sonntag nach Epiphanias)

09.30 Uhr Gottesdienst im Neuen Jahr/ Kirche Oberellen
11.00 Uhr Gottesdienst im Neuen Jahr/ Kirche Förtha
Sonntag, 
16.01.2022

(2. Sonntag nach Epiphanias)

09.30 Uhr Gottesdienst im Neuen Jahr/ Dreifaltigkeitskir-
che Unterellen

11.00 Uhr Gottesdienst im Neuen Jahr/ St. Martinskirche 
Lauchröden
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Aus Sicht der Veranstalter war die 19. Milmesbergschau ein Ausdruck 
für die lobenswerte züchterische Leistung der Aussteller unserer Regi-
on und damit rundum eine gelungene Schau.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren und alle Helfer, die mit 
ihrer Hilfe und Unterstützung maßgeblich zum Gelingen der Milmes-
bergschau 2021 beigetragen haben.

Im Bild sehen wir v.l.n.r. die erfolgreichen Jugend-Züchter aus Marksuhl 
Tristan Fitzner, Justus Wohlfahrt und Max Oguntke.

Dieter Scheuch
Ausstellungsleiter

Nachruf
Mit tiefer Betroffenheit erreichte uns die Nachricht, dass unser 
ehemaliger Kamerad und Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung

Fritz Hamm

am 26.September 2021 im Alter von 75 Jahren verstorben ist.
Fritz Hamm trat am 01.12.1962 in die Freiwillige Feuerwehr 
Lauchröden ein und blieb dieser bis zu seinem Tode treu. Zuletzt 
als Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung.

Mit Fritz verlieren wir einen pflichtbewussten, hilfsbereiten, kom-
petenten und immer freundlichen Kameraden. Wir werden im ein 
ehrenvolles Andenken bewahren.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Hartung

Bürgermeisterin

Rommert
Ortsbrandmeister

Bartossek
OT - Wehrführer

Hamm
Vereinsvorsitzender

sowie die Kameradinnen und Kameraden der Ortsteilwehr 
Lauchröden

Wir feiern Gottesdienst am:

19. Dezember 2021, um 10:00 Uhr
24. Dezember 2021, um 16:00 Uhr
Christvesper open Air mit Krippenspiel
26. Dezember 2021, um 10:00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
31. Dezember 2021, um 17:00 Uhr
Andacht zum Jahreswechsel
und laden herzlich dazu ein!

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein.
Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar.
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein.
Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild.
Text und Melodie von Dieter Trautwein
Wenn du versuchst, so zu leben, wie Gott dich gemeint hat,
wenn du dein ursprüngliches Bild in dieser Welt sichtbar werden lässt,
dann trägst du dazu bei, dass diese Welt heller und heiler wird.
Dort, wo du lebst, leuchtet dann mitten in der Nacht ein Stern,
auch wenn er nich so klein ist.
Aber dieser Stern verwandelt die Nacht.
Anselm Grün

Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Vereinsnachrichten

19. Offene Milmesbergschau 2021

der Kleintierzüchter in Eckardtshausen

Am 20. und 21. November 2021 führten die Kleintierzüchter der Verei-
ne Eckardtshausen, Marksuhl und Unterellen im Saal des Kulturhauses 
in Eckardtshausen die 19. offene Milmesbergschau als Gemeinschafts-
schau durch. Ausgestellt wurden 158 Rassegeflügel und 96 Rassekanin-
chen. Die Tiere hatten ein hervorragendes Qualitätsniveau. Sie zeig-
ten sich von ihrer besten Seite und wurden durch die Preisrichter mit 
sehr hohen Noten bewertet. Beim Rassegeflügel (Puten, Gänse, Enten, 
Hühner, Zwerghühner und Tauben) wurde für Zwerg-Wyandotten, weiß, 
blau gesäumt das Prädikat „vorzüglich“ erteilt. 8 mal wurde das Prädi-
kat „hervorragend“ vergeben.
Bei den Rassekaninchen 10 mal „vorzüglich“ und 28 mal „hervorra-
gend“.
Als Milmesbergmeister 2021 wurden nachstehende Züchter geehrt:
- Rassekaninchen – Zuchtgemeinschaft Fischer (Verein Unterellen) 

mit Schwarzgrannen
- Rassekaninchen (Jugend-Züchter) - Max Oguntke (Verein Marksuhl) 

m. Engl. Schecken, schwarz-weiß
- Rassegeflügel - Leon Görtler (Verein Burkhardtroda) mit Zwerg-

Wyandotten, weiß, blau gesäumt
- Rassegeflügel (Jugend-Züchter) - Tristan Fitzner (Verein Marksuhl) 

mit Warzenenten, braun
Weitere Preisträger sind:
bei Rassekaninchen
- KVE Burkhardtroda Dieter Börner mit Blaue Wiener
- KVE Eckardtshausen Rüdiger Appelt mit Blaue Wiener
- KVE Marksuhl Rolf Schumann mit Thüringer
bei Rassegeflügel
- KVE Burkhardtroda Thomas Kaiser mit Kölner Tümmler, weiß
- KVE Eckardtshausen Bernd Hoeft mit Zwerg-Wyandotten, weiß
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Wir danken im Namen des Kinderhospizes allen Kindern, Eltern und 
Lehrkräften für die zahlreichen Spenden. Ein besonderer Dank gilt dem 
Kaufland in Hötzelsroda für eine Sachspende im Wert von 280 Euro 
sowie dem Hotel Villa Anna für eine Spende in Höhe von 120 Eur.

Kindergartennachrichten

Kindergarten „Am Storchennest“ in Gerstungen
Die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen des AWO Kindergartens 
„Am Storchennest“ möchten sich ganz herzlich für die tolle Zusammen-
arbeit, in dem nicht so einfachen Jahr 2021, bedanken!
Der Dank gilt vor allem dem Elternbeirat, der Gemeinde, der Bibliothek 
Gerstungen, dem Museum, der ae-group und den verschiedenen Hand-
werkern wie beispielsweise der Firma Wolf.
Wir wünschen allen ein schönes sowie besinnliches Weihnachtsfest 
und hoffen auch im nächsten Jahr auf eine gute Zusammenarbeit.

ae group spendet an Kindergärten der Gemeinde
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogrammes fanden im März 2021 am 
Standort Gerstungen zwei Bienenvölker ihren neuen Platz. Hiermit 
trägt die ae group nicht nur einen Teil zum Erhalt der Bienen bei, 
sondern unterstützt mit dieser Aktion auch einen lokal ansässigen Im-
ker. Der Honigertrag wurde den Mitarbeiter*innen gegen einen Spen-
denbeitrag zur Verfügung gestellt und diese Beträge wurden nun den 
„kleinsten Bienchen“ der Region übergeben.
Pünktlich zum Nikolaustag überreichte Frau Reschke im Namen der ae 
group die Spenden an die Kinder-Arche „Pfiffikus“ in Untersuhl und die 
Kindertagesstätte „Storchennest“ in Gerstungen.
Die Freude bei den Kleinen war groß und so wird sicher der ein oder 
andere Wunsch in Erfüllung gehen.

In diesem Sinne wünscht die ae group der Gemeinde Gerstungen und 
allen Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten 
und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Nachruf
Nur wer vergessen wird, ist tot.

Du wirst in unserer Erinnerung weiterleben.
Am 9. Oktober 2021 verstarb unserer langjähriger

Kamerad 
Thomas Angermann

im Alter von 54 Jahren.
Er war 22 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Lauchrö-
den. Zuletzt war Thomas in der Vereinsführung tätig. In seiner 
Dienstzeit erwarb er sich bleibende Verdienste.
Mit dem Kameraden Thomas Angermann verlieren wir einen vor-
bildlichen, zielstrebigen und zuverlässigen Kameraden.
Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren. Unser tief 
empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Hartung
Bürgermeisterin

Rommert
Ortsbrandmeister

Bartossek
OT- Wehrführer

Hamm
Vereinsvorsitzender

sowie die Kameradinnen und Kameraden der Ortsteilwehr 
Lauchröden

Schulnachrichten

Spendenbasar an der Eichelbergschule
Das Thema Leben und Sterben ist sicher nichts Alltägliches, womit 
sich Jugendliche beschäftigen. Im Zuge eines Projektes haben sich 
Schülerinnen und Schüler der Eichelbergschule Berka/Werra nun genau 
diesem Themenfeld gewidmet. Als Bestandteil des Ethik- und Religi-
onsunterrichts befassten sie sich nicht nur mit den Bereichen Leben 
und Sterben, sondern konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf den 
Umgang mit kranken Kindern, die in einem Kinderhospiz leben.
Die Schülerinnen und Schüler fertigten Plakate und Collagen an, die 
nun im Schulgebäude der Eichelbergschule zu sehen sind. Dadurch 
erhält die gesamte Schulgemeinde Informationen darüber, was ein 
Hospiz ist und welche verschiedenen Formen ist gibt. Andere Plakate 
informieren über das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz sowie Erfah-
rungsberichte von Eltern, deren Kinder in einem Kinderhospiz begleitet 
werden.
Höhepunkt der vergangenen Woche war die Ausrichtung eines Weih-
nachtsbasars mit Kuchen, Pizza, Hot Dogs und selbstgebastelter Weih-
nachtsdekoration und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler waren 
mit großem Engagement und Eifer dabei. Unterstützung erhielten sie 
von Frau Arnoldt sowie Frau Rebling. Durch den fleißigen Einsatz konn-
ten insgesamt 1860 Euro eingenommen werden. Dieser tolle Betrag 
wurde noch am gleichen Tag an den Spendenengel Marcus Köhler vom 
Kinderhospiz Tambach-Dietharz übergeben.
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Bitte decken Sie sich rechtzeitig mit ausreichend Lesestoff u.a. ein. 
Während der Schließzeit besteht selbstverständlich die Möglichkeit, 
ausgeliehene Medien über den gemeinsamen Online-Katalog „Findus“ 
zu verlängern. Auch die Ausleihe von E-Books und anderen E-Medien 
ist jederzeit, 24 Stunden am Tag, über die Online-Bibliothek ThueBib-
net möglich. Voraussetzung für alle Online-Dienste wie auch die Onlei-
he ist ein gültiger Bibliotheksausweis! Vergewissern Sie sich, ob Ihrer 
noch gültig oder die Verlängerung durch Zahlung des Jahresentgeltes 
notwendig ist. Fragen Sie bei den Bibliotheksmitarbeiterinnen nach.

Die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek Gerstungen
an ihren Standorten Gerstungen und Marksuhl

wünschen allen Lesern, Bibliotheksbenutzern, Freunden und Förde-
rern mit ihren Familien

schöne Weihnachtsfeiertage,
Zeit und Muße für ein gutes Buch

sowie Gesundheit und Zuversicht für das neue Jahr!
Bleiben Sie uns verbunden.

Heimatgeschichte

WTV-Grenzdokumentation Band 2 kommt!

 Kindergarten Gerstungen

Kindergarten Untersuhl

Kindergarten Marksuhl
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Eltern für die gute Zusam-
menarbeit und ihr Verständnis in der so schwierigen Zeit bedanken.
Ein großes Dankeschön gilt all denen, die uns bei
- unserer Spendenaktion der Kinderkrebsstation in Erfurt sowie
- materiell und handwerklich in unserem Kinderalltag unterstützten.

Wir wünschen unseren Kindern und ihren Familien ein frohes besinn-
liches Weihnachtsfest, Stunden zum Erholen und Innehalten sowie 
einen guten Start in ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr 
2022!

Das Team aus dem Marksuhler Kindergarten

Bibliotheksnachrichten

Schließtage der  
Bibliotheken  
zum Jahreswechsel
Die Gemeindebibliothek Gerstungen schließt an beiden Standorten

vom 22.12.2021 bis zum 31.12.2021.

Letzte Öffnungstage vor der Schließzeit sind:
am Standort Marksuhl: Montag, der 20.12.2021 und
am Standort Gerstungen: Dienstag, der 21.12.2021.
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Der WERRATALVEREIN, ZwgV. Südringgau e.V. (Herleshausen) freut sich, 
den Bestellern*innen, die nach der Herausgabe von Band 1 der Grenz-
dokumentation 2015 (mit den Themen zur „Grünen Grenze“ zwischen 
Gerstungen und Treffurt) auf den angekündigten Band 2 warten, end-
lich mitteilen zu können, dass sich deren große Geduld gelohnt hat.
Denn nach Sichtung und Bearbeitung der zur Verfügung stehenden 
Dokumente musste das Redaktionsteam irgendwann feststellen, dass 
das Material, allein von der Bindungstechnik her, gar nicht in einen 
2. Band rein passt. Demzufolge kann nun ankündigt werden, dass es 
noch einen Band 3 geben wird. Beide haben wieder einen Umfang von 
ca. 170 Seiten, sodass die Trilogie in der künftigen „Heimatecke“ des 
Bücherschrankes durchaus positiv „auffallen“ wird.
Auch wenn die Team-Arbeit aufgrund der durch die Corona-Pandemie 
bedingten Kontaktbeschränkungen seit letztem Jahr erschwert wird, 
ist Band 2 bereits in der Vorbereitung bei der Druckerei. Bewusst wur-
de darauf verzichtet, diesen noch vor dem Weihnachtsfest drucken 
zu lassen, weil auch die Akteure für sich den logistischen Stress der 
Verteilung von ca. 5.000 Büchern (zusammen auf Paletten füllt das 
immerhin eine komplette Pkw-Garage!) nicht mehr auf sich nehmen 
wollten. Dafür wird um Verständnis gebeten.
Was erwartet Sie im Band 2?
Es wird ausführlich über die Grenzübergänge Herleshausen und Wartha 
(mit dem „verheimlichten Bau“ der BAB-Werrabrücke), die Reichsbahn 
im Westen und die Grenzbahnhöfe Wartha, Gerstungen und Bebra be-
richtet, ebenso über den Bau der „Trasse“, die Ankunft der Spätheim-
kehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, sowie das Thema „Häft-
lingsfreikäufe“. Die bereits aus Band 1 bekannten „Grenzgeschichten“ 
füllen darüber hinaus wieder etliche Seiten. Interessant (wenn auch 
eher etwas zum Schmunzeln!) wird das Thema „Herleshausen im Fokus 
der Stasi“ sein. Viele interessante Fotos tragen dazu bei, die Erinne-
rungen an die im Band 2 beschriebenen Themen zu wecken.

Bleibt da noch was für Band 3?
Selbstverständlich! Die „Friedliche Revolution“ im Raum Eisenach wird 
bestätigen, dass man nicht nur in Leipzig, Berlin oder Dresden auf die 
Straße gegangen ist, sondern dass auch die Bewohner Eisenachs und 
der DDR-Grenzdörfer ihre Rechte einforderten. Ein zweiter großer Block 
behandelt die „Grenzöffnungen“ in unserem Raum. An dieser Stelle 
bewusst plural, also nicht nur „die“ eine am 9./10.11.1989, sondern 
viele Grenzöffnungen in unserer Region. Jedes „Loch im Zaun“ wurde 
gefeiert … eine tolle Zeit, die man auch auf westlicher Seite miter-
leben durfte. Ein dritter Block ist überschrieben mit „Zeitenwende – 
Wendezeit – die Zeit danach.“ Das WTV-Team hofft, damit für die „lan-
ge Wartezeit“ etwas gut machen zu können. Seien Sie also gespannt.
Kaufpreis?
Aufgrund der aktuell stark schwankenden Papierpreise und der noch 
nicht feststehenden Auflagenhöhe kann derzeit noch kein verlässlicher 
Preis für Band 2 genannt werden. Er wird aber in einem erschwingli-
chen Rahmen und deutlich unter den sonst „üblichen“ Preisen heimat-
geschichtlicher Literatur liegen.
Bestellungen:
Wer bereits über den WERRATALVEREIN den Band 1 bekommen hat, 
steht schon (mit der gleichen Anzahl wie 2015!) in der Bestell-Liste 
von Band 2 (und 3). Wer sich hierüber informieren, oder die Neuer-
scheinungen erstmals bestellen möchte, kann gerne unter 05654/1010 
anrufen oder sich per Mail bei „helmut@schmidt-hlh.de“ melden.

Das Redaktionsteam (Helga Gogler, Helmut Schmidt & Christoph 
Wetterau) wünscht allen Leser*innen ein frohes, gesegnetes Weih-
nachtsfest und zum Jahreswechsel alles Gute.

Bleiben Sie gesund!

Wissenswertes

Aus Lauchröden...
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start für 
das neue Jahr 2022!
Der Weihnachtskranz hängt in Lauchröden im Böllerhäuschen und 
lädt zum Verweilen ein!

Ein
frohes

Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,

Zeit, spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen

zu lassen, Zeit für sich, für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden

zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum 

der guten Wünsche senden wir Euch von Herzen!
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Jahresrückblick 2021
So schnell vergeht ein 
Jahr und 
ein neues steht schon vor 
der Tür…

Wir alle erleben gerade außer-
gewöhnliche und schwierige 
Zeiten. Das Corona-Virus hat 
Deutschland und die Welt auch 
weiterhin fest im Griff.
Gerade am Jahresende haben 
wir oft das Gefühl, das alles zu 
viel war und zu schnell verging. 
Das sorgt nicht gerade für eine 
positive Stimmung, die der 
Advent verdient und das neue 
Jahr mit seinen bevorstehen-
den Anforderungen braucht.
Trotz aller Negativmeldungen, 
die uns im Moment erreichen, 
gab es auch zahlreiche positive 
Nachrichten. Gerade in diesen 
Tagen halten viele Menschen 
zusammen und versuchen das 
gesellschaftliche Leben auf-
rechtzuerhalten.
In jährlicher Regelmäßigkeit 
tragen wir Geschehnisse in 
der Gemeinde zusammen, die 
hier in zwei Teilen zum Jah-
reswechsel (Fortsetzung in der 
Januarausgabe) veröffentlicht 
werden…

Januar

10. Januar
Mit einer angepassten Verord-
nung verschärft das Land Thü-
ringen außerordentliche Sonder-
maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus.
12. Januar
Wegen einem tragischen Un-
glücksfall bei einem Wohnungs-
brand in der Neujahrsnacht in 
Lauchröden ruft die Gemeinde 
zu Spenden auf.
22. Januar
Nach einer langen Zeit des War-
tens öffnen die Türen der der 
Grundschulen im Wartburgkreis 
wieder, allerdings im einge-
schränkten Regelbetrieb.

29. Januar
Über neue Toranlagen freuen 
sich die Marksuhler Feuerwehr-
leute. Mit insgesamt sechs neu-
en Einfahrten kommen deren 
Rettungsfahrzeuge somit zügiger 
und besser zu ihren Stellplätzen 
im Feuerwehrgerätehaus.

Das Gebäude ist somit nicht nur 
optisch, sondern auch technisch 
aufgewertet.

30. Januar
Die Firma Ruhlamat in Marksuhl 
erweitert seine Produktion. Das 
Unternehmen ist jetzt deutsch-
landweit der größte Hersteller 
von Maschinen für die Fabrika-
tion von FFP2-Masken.
Mit der Beschilderung für die 
neue regionale Radroute Berka – 
Vacha wird Ende Januar 2021 
wird eine von fünf Maßnahmen 
des Projektträgers Werra-Wart-
burgregion e. V. (früher KAG) zur 
Verbesserung des Radverkehrs in 
der Werra-Wartburgregion abge-
schlossen.

Die Finanzierung wurde durch 
das Bundesumweltministerium 
mit Mitteln des Nationalen Kli-
maschutzinitiative gefördert. 
Der 15 Kilometer lange Berka-
Vacha-Radweg schließt in Ber-
ka und bei Oberzella an den 
beliebten Werratal-Radweg an 
und verbindet Vacha, Berka und 
Gerstungen.

Februar

2. Februar
Thüringens Wirtschaftsminister 
Wolfang Tiefensee (SPD) ist zu 
Gast in Gerstungen. Er überreicht 
Frau Bürgermeisterin Sylvia Har-
tung einen symbolischen Scheck 
über ca. 2 Millionen Euro För-
dergeld für die Erschließung des 
Gewerbegebietes „Oberhalb der 
Bahn“. Mit den Geldern geplant 
ist hier der erste Bauabschnitt – 
der Ausbau einer Zufahrtsstraße 
mit Gehweg sowie die Trinkwas-
sererschließung.

6. Februar
Die Pegelstände vieler Bäche und 
Flüsse steigen wegen Nieder-
schlägen und Schneeschmelze 
deutlich an. Die Werra erreicht 
mit 4,36 Meter Alarmstufe 1 und 

damit eine kurzzeitige Sperrung 
der Straße nach Herda.

Damit der Karneval sprichwörtlich 
nicht „ins Wasser fällt“ übertra-
gen in diesem Jahr coronabedingt 
Vereine Lustiges über ihre Social-
Media-Kanäle. Das närrische Trei-
ben den Menschen ins Gedächtnis 
rufen, will auch der UGCV. Dieser 
hatte den „LADEN“ (Domizil der 
Gerstunger Künstler)der 5. Jahres-
zeit passend dekoriert.

7. – 11. Februar
Heftiger Wintereinbruch im 
ganzen Land – Vom Sonntag 
auf den Montag wintert es im 
gesamten Land zu. Zuerst mit 
Eisregen und darauf folgend mit 
heftigem Schneefall sind die 
Winterdienste auf eine große He-
rausforderung gestellt. Ein neuer 
Begriff „FLOCKDOWN“ kursiert 
durch deutsche Medien.
Auch in den folgenden Tagen 
sind die Schneemassen durch 
kommunale Kräfte und Maschi-
nen kaum noch zu bewältigen. 
Mit vereinten Kräften (Gemein-
debauhof, Agrargenossenschaft 
Gerstungen, Agrargenossen-
schaft Marksuhl und zahlreichen 
Bürgerinnen und Bürgern werden 
öffentliche Straßen und Plätze 
nach und nach von den Schnee-
massen befreit. Mit solch einem 
Wintereinbruch hatte wohl nie-
mand mehr gerechnet.
Außerdem kommt es auf den 
Autobahnen zu chaotischen Zu-
ständen. Wegen mehrerer liegen-
gebliebener LKW bei einem Me-
gastau auf der BAB 4 hatte man 
auch die Freiwillige Feuerwehr 
Gerstungen zur Hilfe gerufen.

16. Februar
Die Temperaturen halten sich 
tief winterlich, doch der Gerstun-
ger Storchenmann „Franz“ (Pa-
ris P7248) kehrt vergnügt nach 
Gerstungen zurück. Mittlerweile 
ist der Bewohner des Schloss-
giebels stolze 16 Jahre alt und 
hält seit über einem Jahrzehnt 
Gerstungen die Treue.

18. Februar
Mit einer weiteren Thüringer Ver-
ordnung will man die Ausbrei-
tung des Coronavirus und wei-
tere neu auftretende gefährliche 
Mutationen aufhalten.

19. Februar
Mit der anhaltenden Winter-
witterung sind nun auch Pro-
bleme mit dem Trinkwasser-
Leitungsnetz spürbar. Zahlreiche 
Rohrbrüche müssen mühselig 
ausfindig gemacht werden. In 
einigen Straßenzügen kommt es 
kurzfristig zu Ausfällen in der 
Wasserversorgung.

23. Februar
Der Polizist ist umgezogen. 
Ab sofort hält der Gerstunger 
Kontaktbereichsbeamte seine 
Sprechstunden im Bürgerservice-
büro auf dem Markt ab. Dort ist 
er Dienstag von 16 bis 18 Uhr 
und Donnerstag von 10 bis 12 
Uhr zu sprechen.
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27. Februar
Sportliche Erfolge erlangt wieder 
einmal Wintersportlerin Cindy 
Haasch aus Wolfsburg-Unkeroda 
bei der WM der Nordischen Kom-
biniererinnen in Oberstdorf. Die 
16-Jährige erreicht Rang elf. 
(Foto: T. Hörschelmann)
März

Anfang März
Im Schlosspark von Wilhelmsthal 
ermöglichen Regenfälle und 
Schneeschmelze in den vergange-
nen Wochen die langersehnte Wie-
derbefüllung des Parksees nach 
einigen Jahren der Sanierungsar-
beiten. Somit kann das von Mes-
sungen begleitete Probeanstauen 
beginnen. Mit Spannung wird nun 
erwartet, ob See und Staumauer 
dicht sind und bald dem Idyll eine 
Wiederbelebung erfährt.

8. März
Aufgrund stark ansteigender und 
hoher Coronainfektionen müssen 
Schulen und Kinder im Wartburg-
kreis wieder geschlossen werden. 
Eine weitere Thüringer Verord-
nung folgt am 12. März.
Die einschränkenden Maßnahmen 
haben Auswirkungen auf das ge-
samte öffentliche Dasein.

20. März
   

Baubeginn für ein neues Ge-
schäftshaus im März
Die Baulücke in der Gerstunger 
Wilhelmstraße Nr. 69 – gegenüber 
dem Ärztehaus - soll bald wieder 
geschlossen sein. Im März begin-
nen dazu die ersten Erdarbeiten. 

Der VR-Bankverein Bad Hersfeld-
Rotenburg lässt hier ein modernes 
Geschäftshaus errichten. In dem 
Gebäude werden zukünftig eine 
VR-Bankfiliale, ein Bistro und 
weitere Gewerberäume sowie in 
Obergeschoss ein Service-Apparte-
ments für Reisende untergebracht 
sein. Die Fertigstellung ist für Juli 
2022 geplant.

31. März – Parallel der Kreisstra-
ße K9 wird ein künftiges Baufeld 
zum Bau eines Gehweges im 
Gewerbegebiet Marksuhl durch 
Bauhofmitarbeiter freigemacht. 
Noch in diesem Jahr soll hier ge-
meinschaftlich mit dem Wartburg-
kreis der Wunsch eines sicheren 
Zugangs zum Gewerbegebiet und 
Bahnhof realisiert werden.

April

Anfang April - Die Osterfeiertage 
beginnen. Leider sind die Infekti-
onszahlen so hoch wie nie und so 
können keine Osterveranstaltun-
gen stattfinden.
Der evangelische Kirchenkreis 
Eisenach Gerstungen möchte in 
diesem Jahr virtuelle Ostergot-
tesdienste anbieten. Mehrere 
Gemeinden haben deshalb im 
Vorfeld Videos aufgezeichnet, die 
an Ostern via Internet abgerufen 
werden können.
Leider müssen die Schulen weiter-
hin geschlossen bleiben.
In den folgenden Apriltagen er-
öffnet die Gemeinde in Koope-
ration mit dem Pflege-Centrum 
„Sonnenschein“ ein eigenes Co-
rona-Testzentrum im Bürgersaal 
„Zum Rautenkranz. Außerdem 
ergreift die Firma Hirschvogel In-
itiative und eröffnet ein Testzen-
trum für ihre Mitarbeiter und für 
die Öffentlichkeit.
Die ersten niedergelassenen Haus-
ärzte beginnen mit den Corona-
Schutzimpfungen.

14. April
Für den Ortsteil Marksuhl wird 
die Fortsetzung der Städtebauför-
derung beantragt. In den ver-
gangenen Wochen und Monaten 
arbeitete man verstärkt daran, 
wie und wo Verbesserungen in 
Ortsteilen notwendig sind und 
wie diese erreicht werden können. 
Für Marksuhl kam man zu dem 
Schluss, wieder an die vor Jahren 

beendete Städtebauförderung an-
zuknüpfen.

19. April
Die Gemeindewerke Gerstungen 
informieren über den Baubeginn 
einer neuen Kläranlage in Förtha 
in diesen Tagen. Die Baustelle 
wird eingerichtet zwischen Förtha 
und Oberellen an der Zuwegung 
zum „Teichental“. Die Maßnahme 
beinhaltet den Bau von 5 Beton-
becken, einem Betriebsgebäude 
und einem Klärschlamm-Verer-
dungsbecken.

Die Baumaßnahme „Neubau 
Kläranlage Förtha“ soll bis Okto-
ber 2022 fertiggestellt sein. Als 
weitere Baumaßnahme soll eine 
Verbindungsleitung vom Ortsende 
Förtha bis zur Kläranlage Förtha 
einschließlich eines Zulaufpump-
werkes bis Dezember 2021 um-
gesetzt werden. In den nächsten 
Jahren sollen dann die Ortsteile 
Förtha, Wolfsburg-Unkeroda sowie 
Eckardtshausen an die Kläranlage 
Förtha angeschlossen werden.

23. April

Mitglieder des Kunstvereins Gers-
tungen (bekannt „Der Laden“) ge-
stalteten künstlerisch ausgediente 
Fahrräder. Sie wurden liebevoll um-

häkelt oder bemalt und sollen vor 
ausgewählten Gebäuden auf den 
Lehrstand geschlossener Geschäfte 
im Ortskern aufmerksam machen.

26. April
Neben den Abschlussklassen dür-
fen nun endlich auch die vierten 
Klassen wieder die Grundschule 
besuchen. Größere Klassen müs-
sen noch in zwei Gruppen geteilt 
werden und werden im Wochen-
wechsel unterrichtet.

Mai

1. Mai
Endlich startet das Werratalmuseum 
in eine neue Saison. Mit einer SON-
DERAUSSTELLUNG sollen Besucher 
Einblick in die „Kindheit & Jugend 
vor mehr als 100 Jahren“ erhalten.

5. Mai
Erstmalig nimmt in Marksuhl eine 
Grünschnitt-Annahmestelle ihren 
Betrieb auf. Die Anlage wird vom 
AZV betrieben und künftig kön-
nen Bürgerinnen und Bürger ihren 
Grünschnitt dort mittwochs und 
samstags abgeben.

17. Mai
Nach langen Wochen der Schlie-
ßung und mobilem Ausleihservice 
öffnet ab dem 17. Mai die bei-
den Gemeindebibliothek an bei-
den Standorten Gerstungen und 
Marksuhl.

26. Mai
Erstmalig verabschiedet der Ger-
stunger Gemeinderat in seiner 
Sitzung einen Doppelhaushalt – 
gültig für zwei Jahre. Die Bürger-
meisterin plädiert dafür, da man 
so zügig neue Baumaßnahmen 
ausschreiben könne.
Ende Mai: Beratung für Fami-
lien

Demnächst wird es eine zentrale 
Familienberatungsstelle im Gers-
tunger Jugendhaus geben.
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Verschiedene Beratungsdienste 
werden bald für Familien im Ju-
gendhaus in der Sophienstraße 
ihre Arbeit aufnehmen. Neben 
Beratungsstunden für frühkindli-
che Förderung geht es vor allem 
darum, den Familien nach der 
Corona-Krise Hilfsangebote vor Ort 
anzubieten.

Juni

Das Wetter zeigt sich gegen Ende 
Mai/Anfang Juni 2021 besonders 
kühl und feucht. Die Natur er-
strahlt in einem sattem Grün wie 
seit langem nicht mehr.
Trotzdem führen die Starkregener-
eignisse auch zu Problemen. So 
verkündet das Forstamt Marksuhl, 
dass die bekannte Drachen-
schlucht und andere Wanderwege 
wegen erheblicher Beschädigun-
gen geschlossen werden müssen.

1. Juni
Weltkindertag und jährliche 
Beringung der Jungstörche
Die Jungstörche in der Gemeinde 
entwickeln sich trotz des kühlen 
Frühjahrs prächtig. Storchenbe-
auftragter des Wartburgkreises, 
Klaus Schmidt, kann in vier Nes-
tern insgesamt 12 Jungstörche 
beringen.
Der 1. Juni in die Vereinsgeschich-
te des Fußball-/Sportvereins „SV 
49 Eckardtshausen e. V.“ einge-
hen, denn erfreuliche Nachrichten 
werden überbracht. Herr Land-
rat Krebs, Frau Bürgermeisterin 
Hartung sowie ein Vertreter des 
Landessportbundes überreichen 
einen symbolischen Fördermittel-
bescheid zur Erweiterung und Mo-
dernisierung des Eckardtshäuser 
Sportlerheims.

Endlich ist die Erweiterung des 
Gebäudes um die so dringend 
benötigten Sanitär- und Hei-
zungsanlagen sowie weiterer 
Räumlichkeiten mit der Fördermit-
telreichung möglich.

10. Juni

Ein besonderes Naturschauspiel 
am Himmel – Eine partielle Son-
nenfinsternis über kann an die-
sem Tag nur mit einer besonderen 
Brille beobachtet werden. Wer 
seine Brille von den letzten Son-
nenfinsternis-Ereignissen in 2015 
oder 1999 noch hatte, konnte ge-
gen halb eins mittags diese Teil-
verfinsterung bestaunen.
Bei der partiellen Sonnenfinster-
nis bedeckt die Mondscheibe nur 
Teile der Sonne. Deutschlands Mit-
te erreichte einen Bedeckungsgrad 
von etwa 10 Prozent.

11. Juni

Bürgermeisterin Sylvia Hartung 
und Hauptamtsleiter Mathias Rich-
ter überreichten insgesamt sechs 
Führerscheingutscheine an Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr.
Die LKW-Führerscheine sind eine 
wichtige Grundlage, um die Ein-
satzbereitschaft der Feuerwehr 
auch künftig gut zu gewährleisten.

16. Juni
25 JAHRE GERSTUNGEN – BREI-
TENAU -

Die Partnerschaft zwischen der 
österreichischen Gemeinde Breite-
nau am Hochlantsch und Gerstun-
gen jährt sich nun zum 25. Mal. 
Am 16. Juni 1996 unterzeichne-
ten die damaligen Bürgermeister 
Manfred Schramm und Rudolf 
Stadler ihren gemeinsamen Part-
nerschaftsvertrag.
In all den vergangenen Jahren 
gab es vielfältige und herzliche 
Treffen sowie gegenseitige Besu-
che. Pandemiebedingt können lei-
der keine Feierlichkeiten stattfin-
den. Alle hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen!

17. Juni

Nach noch andauernden Vorbe-
reitungsarbeiten, anhaltend küh-
ler Witterung und coronabedingt 
behördlicher Freigabe startet das 
Freibad später in eine neue Bade-
saison.

18. Juni
Erstmalig veranstaltet die Gerstun-
ger Bibliothek eine Online-Krimile-
sung. Auto Klaus Jäger liest aus 
seinem Buch „RENNSTEIGSCHWAL-
BEN“ per Online-Konferenz.

20. Juni
Im Wartburgkreis und der Stadt 
Eisenach finden die Wahlen für 
den Kreistag statt. Durch die Ein-
kreisung der vormals kreisfreien 
Stadt Eisenach in den Wartburg-
kreis waren die Wahlen vorzeitig 
nötig geworden. Coronabedingt 
die Inanspruchnahme der Brief-
wahl besonders beliebt bei den 
Bürgerinnen und Bürgern.

Gemeindeergebnis:
Linke 10,8 %, AFD 16,9 %, CDU 
29,5 %, SPD 12,8 %, GRÜNE 3,7 
%, FDP 4,5 %, Freie Wähler 20,6 
%, die Basis 1,2 %.

Damit erhalten Bürgermeisterin 
Sylvia Hartung und Gemeinderat 
Harry Weghenkel erneut einen 
Sitz im Kreistag und können sich 
weiterhin für Belange der Region 
einsetzen.

25. Juni

Ein modernes Wohn- und Ge-
schäftshaus schließt Baulücke 
Markt 11
Ein modernes barrierefreies Wohn- 
und Geschäftshaus am Gerstunger 
Markt wurde von der Gerstunger 
Wohnungsbaugesellschaft er-
richtet und zieht nun nach etwa 
15-monatiger Bauzeit wieder alle 
Blicke auf sich. Das allen heuti-
gen energetischen Anforderungen 
entsprechende und barrierefreie 
Gebäude fügt sich eindrucksvoll in 
das historische Ensemble ein.
Bürgermeisterin Sylvia Hartung 
und Geschäftsführerin Liane Luy 
übergeben den symbolischen 
Schlüssel feierlich an die Mietpar-
teien. Ab sofort sind hier eine Bä-
ckerei, eine Arztpraxis und künftig 
auch die Stelle mit zwei Kontakt-
bereichsbeamten hier unterge-
bracht. Das historische Markten-
semble erfährt so eine erhebliche 
Aufwertung.
Die Renaturierung der Werra-
Aue bei Untersuhl ist fast ab-
geschlossen. Dies war ein Aus-
gleichs-Projekt nach dem Bau der 
Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte 
in Ostthüringen. Große Teile des 
Naturraumes wurden neu model-
liert und unendliche Erdmassen 
bewegt. 1,6 Millionen Euro wur-
den für das Vorhaben ausgegeben 
und im darauffolgenden Herbst 
sollen zahlreiche Bäume und 
Sträucher angepflanzt werden. 
Dem wieder ansässig gewordenen 
Biber und vielen anderen Kleinle-
bewesen wurde so ein Rückzugsort 
gegeben.

Fortsetzung folgt...
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Erreichbarkeit der Verwaltung zum Jahreswechsel
Zwischen dem 27.  -31. Dezember 2021 ist die Gemeindeverwaltung 
telefonisch eingeschränkt erreichbar.

Bürgerinnen und Bürger, die während diesen Zeitraum einen drin-
genden Termin benötigen, werden gebeten, diesen bis spätestens 
zum 21. Dezember 2021 (10 Uhr)  telefonisch zu vereinbaren (Tel.: 
036922-245-0).

Geflügelpest: Stallpflicht für Geflügel ab sofort

Für alle Bestände mit gehaltenen Vögeln wird durch den Amtstier-
arzt des Wartburgkreises ab sofort Stallpflicht angeordnet.

Die Aufstallung zur Haltung muss in geschlossenen Ställen oder 
unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen.

Weitere Information unter www.gerstungen.de
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  Weihnachtsgrüße
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen
Auch das Jahr 2021 war geprägt von großen Herausforderungen. 
Doch diese können nur durch gemeinsamen Zusammenhalt bewäl-
tigt werden!
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Gers-
tungen sowie unseren Mitgliedern der Einsatzabteilung sowie des 
Feuerwehrvereins ein fröhliches und unbeschwertes Weihnachts-
fest im Kreise der Familien sowie einem guten Rutsch in ein neues 
und vor allem gesundes Jahr 2022.

Die Wehrführung und der Vereinsvorstand der
Freiwilligen Feuerwehr Gerstungen

Freiwillige Feuerwehr Lauchröden
Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.
Am 15. Januar 2022 sammeln wir wieder die Weihnachtsbäume 
ein. Das Knutfeuer fällt aus.

Freiwillige Feuerwehr Marksuhl
Wir wünschen allen Kameradinnen, Kameraden, Vereinsmitglie-
dern sowie deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest.
Zeit �nden für die wichtigen Dinge im Leben sowie Gesundheit, 
Erfolg und Glück im neuen Jahr. 
Wir sagen Danke für ein vertrauensvolles Miteinander und für die 
Einsatzbereitschaft im zurückliegenden Jahr.
  Andreas Schulz Jonas Krebs
  Wehrführer  Vereinsvorsitzender

Freiwillige Feuer-
wehr Förtha
Für die Unterstützung im zurücklie-
genden Jahr möchten wir uns bei den 
Kameradinnen und Kameraden, den 
Ehrenmitgliedern, ihren Familien, den 
Mädchen und Jungen unserer Jugend-
feuerwehr, allen Bürgern, Freunden
und Unterstützern bedanken.

Wir wünschen allen ein
besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für 
das Jahr 2022!
Wehrleitung/Vorstand

Geflügelzuchtverein Gerstungen/Untersuhl
Wir alle haben ein schweres Jahr hinter uns.
Ich denke, dass wir alles für uns mögliche getan haben, um unsere 
Gemeinschaft in unserem Rassege�ügelzuchtverein Gerstungen/
Untersuhl zu festigen und nun mit voller Zuversicht in die Zukunft 
blicken können.

Der Vorstand wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein glückliches und gesundes Jahr 2022.

Der Vorstand des Ge�ügelzuchtverein
Gerstungen/Untersuhl
Erwin Platzdasch

Arbeiterwohlfahrt  Gerstungen
Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Gerstungen wünscht allen 
Mitgliedern und denen, die gerne zu uns kommen, eine besinn-
liche Weihnachtszeit, vor allem aber Gesundheit für das neue
Jahr.

Jagdgenossenschaft Gerstungen
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Gerstungen, wünscht allen 
Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden 
Start ins neue Jahr.

Der Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Lauchröden
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht die 
Jagdgenossenschaft Lauchröden!

Kleingartenverein Am Tümpel
Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Angehörigen eine be-
sinnliche und frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Der Vorstand

Natur- und Umwelt-
Verein Gerstungen
Wir wünschen allen Mitgliedern
und deren Familien ein besinn-
liches Weihnachtsfest sowie
alles Gute für das heran-
nahende Jahr 2022.

Der Vorstand

ESV Gerstungen
Der Vorstand des ESV Gerstungen  wünscht allen Mitgliedern, 
Aktiven,  Übungsleitern, Trainern und den �eißigen Helfernein 
frohes, gesundes Weihnachtsfest und einen guten Start in das 
neue Jahr.
Leider war das Jahr 2021 durch die Coronapandemie aus sport-
licher Sicht stark eingeschränkt.
Wir wollen hoffen, dass im Jahr 2022 wieder ein normaler
Sportbetrieb durchgeführt werden kann.

Der Vorstand des ESV Gerstungen
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     unserer Vereine
Angelverein Werra-Aue Gerstungen
Der Zauber von Weihnachten ist immer etwas ganz Besonderes

und hebt sich vom Rest des Jahres ab. Genießt diese einzigartige 
Jahreszeit und mach das, was euch glücklich macht.

Wir wünschen euch von ganzem Herzen eine frohe Weihnachts-
zeit und ein glückliches neues Jahr.

Der Vorstand des Angelverein „Werra-Aue“ Gerstungen e.V.,

wünscht seinen Mitgliedern, den Freunden des Vereins und den

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Gemeinde Gerstungen, ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

Wir wollen uns bei folgenden Firmen für die Unterstützung

im Jahr 2021 herzlich bedanken:
Angelshop Gunter Taubert, Baugeschäft Gisbert Hub, Fuhrunternehmen 
Nobert Knies, Zaunbau Marco Schrön, Metallbau Daniel Ahnemüller, 
Pizzeria 2000, 1a Brennstoffhandel Catrin Heinemann sowie Landhandel 
Karl Triebstein.

Der Vorstand

Jugend- u. KulturvereinUntersuhl e. V.
Wir wünschen allen Mitgliedern, der Kirmesgesellschaft, 
Freunden und Bekannten, Unterstützern und Gästen mit Ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.

Der Vorstand

SV Germania  
Unterellen
Der Vorstand des SV Germania Unter-
ellen wünscht allen Mitgliedern und 
deren Familien ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest sowie alles er-
denklich Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit für 2022.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir 
an dieser Stelle allen Sponsoren 
und Gönnern für ihre 
Unterstützung und freund-
schaftliche Verbundenheit 
zum Verein sagen.

Der Vorstand

Schützenverein Gerstungen 1869 e. V.
Unseren Mitgliedern sowie ihren Familien und allen Freunden unse-
res Vereins wünschen wir eine besinnliche Adventszeit sowie ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 
Gesundheit, Glück und Wohlergehen!

Mit besten Schützengrüßen

Der Vorstand

FC Eltetal/
FC Suhltal
Auf diesem Weg bedanken wir 
uns bei allen Sponsoren, 
Helfern und Fans!

Wir wünschen allen ein 
schönes Weihnachtsfest 
und einen erfolgreichen 
Start ins neue Jahr!

Der Vorstand

Theatergruppe Gerstungen  
KunstGenuss
Unser Theaterjahr neigt sich dem Ende entgegen.

Zum Anlass „ 500 Jahre Übersetzung des Neuen Testamentes“

widmeten wir uns voll und ganz dieser Epoche mit einem eigens 
geschriebenen Stück. Es führt unsere Zuschauer in die Geschich-
ten um die heilige Schrift, der Tinte, um Buchstaben und Wort 
und handelnde Personen drumherum.

Wir sind dankbar, dass wir unsere Straßeninszenierung „ Junker 
Jörg und das Tintenfässchen“ trotz Corona-Maßnahmen erfolg-
reich aufführen konnten. Der Beifall unserer Zuschauer war über-
wältigend und gibt uns Ansporn für das kommende Jahr.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Untersuhl, bei dem Rassege�ügelzucht-
verein Gerstungen, bei der Gerstunger Wohnungsbau

GmbH, beim Kleingartenverein „Am Tümpel“ und allen �eißigen 
Helfern und Sponsoren. Ohne sie wäre es kein gelungenes Thea-
terstück geworden.

An dieser Stelle möchten wir allen Schaffenden der Theatergrup-
pe „Kunstgenuss“ vor und hinter der Bühne, all unseren Zuschau-
ern und selbstverständlich allen Bürgern der Einheitsgemeinde 
Gerstungen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
und ganz viel Gesundheit für das kommende Jahr wünschen.

Kerstin Brauburger

im Namen des Vorstandes

Werratalverein - 
Zweigverein Brandenburg e. V.
Pünktlich zum ersten Advent erstrahlte auf der Westburg der Ruine 
Brandenburg ein beleuchteter Weihnachtsbaum. Der Bergfried mit 
dem Baum wirkt aus der Ferne wie eine riesige Kerze. Sein Licht wird 
uns, wie im vergangenen Jahr, durch die Weihnachtszeit und in das 
neue Jahr begleiten. Das Licht steht  als friedliches, versöhnliches 
Symbol und möchte einen Gruß des Brandenburgvereins in das Wer-
ratal senden.

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, den Menschen im
Werratal und unserer Gemeinde ein harmonisches Jahresende
sowie Gesundheit und Wohlergehen im kommenden Jahr!

Der Vorstand              Werratalverein 1883 - ZV Brandenburg e. V.


